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Dein Platz bei uns 
 

 

  
 
 
Unsere Kindertagesstätte Tausendfüßler in Dreisen liegt am Rande des 
Donnersbergs. 
Wir haben im Haus zwei Regelgruppen mit aufgeweckten, forschenden 
und wissbegierigen Kindern zwischen 2 und 6 Jahren und eine Nestgruppe 
mit Weltentdeckern zwischen 1 und 3 Jahren. 
 
Ab Sommer 2022 bieten wir dir die Möglichkeit dein Berufspraktikum 
oder deine duale Ausbildung bei uns im Haus abzuleisten und dein 
Engagement bei uns einzubringen. Du wirst dabei von einem jungen, 
dynamischen Team unterstützt und angeleitet. 
 
Benötigst Du noch weitere Informationen, dann melde Dich bei  
Michaela Benz, Kita-Leitung, unter 06357/7373 
oder schicke direkt deine schriftliche Bewerbung an unsere Personalerin 
Simone Te-Strote in der VG Göllheim bewerbungen@vg-goellheim.de . 
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Interviewer für den Zensus 2022 gesucht 
 
 
In der Bundesrepublik Deutschland wird im Jahr 2022 eine Volks-, Gebäude- und Wohnungszäh-
lung, der Zensus 2022, stattfinden.  
 
Der Zensus liefert verlässliche Bevölkerungszahlen für die Gemeinden, die Bundesländer und für 
Deutschland insgesamt. Er ermittelt auch weitere Daten, wie zum Beispiel Alter, Geschlecht oder 
Staatsbürgerschaft sowie Daten zur Wohn- und Wohnraumsituation in Deutschland. Diese 
Informationen dienen als Grundlage für Planungen und Entscheidungen in Politik, Wirtschaft und 
Gesellschaft. 
 
Wichtige Eckdaten des Zensus 2022 werden durch persönliche Befragungen erhoben. Dies setzt 
den Einsatz engagierter und zuverlässiger Interviewerinnen und Interviewer voraus. Ab dem 
Zensusstichtag, dem 15. Mai 2022, werden in Rheinland-Pfalz rund 4.000 Erhebungsbeauftragte 
diese Aufgabe wahrnehmen. 
 
 
Für die im Zeitraum von Mai bis August 2022 stattfindenden Zensusbefragungen suchen wir 
daher 
 

Interviewer (m/w/d). 
 
 

Ihre Tätigkeiten:  
 

 Sie führen innerhalb der vorgegebenen Fristen kurze persönliche Interviews mit den 

auskunftspflichtigen Personen durch. 

Hierzu suchen Sie die Ihnen zugewiesenen Anschriften (ca. 100 Auskunftspflichtige) 

im Vorfeld auf und kündigen sich schriftlich bei den Bürgerinnen und Bürgern an. 

 Sie geben die ausgefüllten Erhebungs- und Arbeitsunterlagen persönlich und termin-

gerecht an die Zensus-Erhebungsstelle zurück. 

 Vor Beginn Ihrer Tätigkeit nehmen Sie an einer vorbereitenden Schulungsveranstal-

tung im Frühjahr nächsten Jahres teil. 

 

 Hinweis: Im Falle einer akuten Pandemielage im Erhebungszeitraum kann die Befra-

gung ganz oder teilweise telefonisch erfolgen. Die Entscheidung hierüber treffen die 

statistischen Ämter des Bundes und der Länder. 

 
 
Dauer: 
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 Ihre Tätigkeit beginnt Mitte Mai 2022 und erstreckt sich über etwa 3 Monate. 
 
Ihr Profil: 
 

 Sie sind zuverlässig und verantwortungsbewusst. 
 Sie sind kontaktfreudig, redegewandt und selbstsicher. 
 Sie arbeiten gewissenhaft und genau. 
 Sie können vertrauliche Informationen für sich behalten. 
 Sie sind zeitlich flexibel und mobil. 
 Sie sind volljährig und haben einen Wohnsitz in Deutschland.  
 Sie verfügen über gute Deutschkenntnisse. Fremdsprachenkenntnisse sind von Vor-

teil. 
 
 
Unser Angebot: 
 

 In einer Schulung werden Sie intensiv auf diese Aufgabe vorbereitet. Diese findet vo-

raussichtlich im April 2022 in der Kreisverwaltung Donnersbergkreis statt.  

 Für Ihre ehrenamtliche Tätigkeit erhalten Sie eine attraktive Aufwandsentschädigung, 

die nicht der Besteuerung nach dem Einkommenssteuergesetz unterliegt. 

 Je Anschrift, die Sie begehen, erhalten Sie 2, 50 Euro. 

 Für jeden Fragebogen, den Sie gemeinsam mit den Auskunftspflichtigen ausfüllen, er-

halten Sie eine Aufwandsentschädigung in Höhe von 7, 50 Euro je auskunftspflichtiger 

Person. 

 Wünscht eine Person keine persönliche Befragung, kann sie den Fragebogen auch 

selbstständig ausfüllen und der Erhebungsstelle zusenden bzw. die Antworten per In-

ternet übermitteln. In diesem Fall erhalten die Erhebungsbeauftragten 6, 50 Euro je 

auskunftspflichtiger Person. 

 

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann machen Sie mit! 
 
Bitte senden Sie uns Ihre Bewerbung bis spätestens 23.12.2021 an die unten angegebene E-
Mailadresse. 
 
Gerne stehen wir Ihnen für weitere Informationen zur Verfügung. 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 
Zensus-Erhebungsstelle                            Servicezeiten   

Kreisverwaltung Donnersbergkreis    Mo-Do 08:00  12:00 Uhr 

67292 Kirchheimbolanden       14:00  16:00 Uhr 

                  Fr  08:00  12:00 Uhr 

Ansprechpartnerinnen: 
Aylin Aksoy, Patricia Schmidt 

Telefon: 06352/710-317 | E-Mail: zensus.info@donnersberg.de 
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Neues aus der Verwaltung

Gewinner des Digitalen Adventskalender 
Gewinnspiels

Wir bedanken uns recht herzlich bei allen Teilnehmer des Digitalen Ad-
ventskalender-Gewinnspiels.
Die Gewinner erfreuen sich an einem Dubbeglas, einer spannenden Lek-
türe über die Verbandsgemeinde Göllheim und einer Flasche Zellertal 
Secco zum Anstoßen auf ihren Gewinn.
Wir hoffen der Digitale-Adventskalender hat Ihnen Freude bereitet und 
wünschen allen einen guten Start ins Jahr 2022.
Die Azubis der Verbandsgemeinde Göllheim

AMTLICHER TEIL

Aus der Verbandsgemeinde

Bürgerinformation
über die 9. Sitzung in der Legislaturperiode 
2019/2024 des Werkausschusses der Verbandsge-
meinde Göllheim vom 26. April 2021
Bürgermeister Antweiler begrüßte alle Anwesenden, stellte die frist- und 
ordnungsgemäße Einladung und Bekanntmachung der Sitzung sowie 
die Beschlussfähigkeit des Werkausschusses fest. Vor Eröffnung der 
Sitzung wurde einstimmig beschlossen, dass der Tagesordnungspunkt 
8 „Sonstiges und Informationen“ im nichtöffentlichen Teil abgesetzt 
wird. Des Weiteren stimmten alle Mitglieder der Videoaufnahme der Sit-
zung zu.
1. Erschließung Entwässerung/Wasserversorgung des Baugebietes 
„In den Bohngärten, 2.BA“ in der Ortsgemeinde Lautersheim
hier:
a) Vergabe der Ingenieurleistungen Leistungsphasen 6,8 und 9 so-
wie die örtliche Bauüberwachung
b) Vergabe der Dienstleistung über die Unterstützung im Vergabe-
verfahren nach LP 7 VOB/A

a) Der Werkausschuss beschloss einstimmig, das Ingenieurbüro 
Obermeyer aus Kaiserslautern mit den Ingenieurleistungen der 
Leistungsphasen 6, 8 und 9 sowie der örtlichen Bauüberwachung 
zu beauftragen.

b) Der Werkausschuss beschloss einstimmig, die Vergabeberatungs-
stelle Klaeser GmbH aus Montabaur mit der Unterstützung und Be-
ratung im Vergabeverfahren nach VOB/A zu beauftragen.

2. Erschließung Entwässerung/Wasserversorgung des Baugebietes 
„In den Neun Morgen“ in der Ortsgemeinde Weitersweiler
hier:
a) Vergabe der Ingenieurleistungen Leistungsphasen 6,8 und 9 so-
wie die örtliche Bauüberwachung
b) Vergabe der Dienstleistung über die Unterstützung im Vergabe-
verfahren nach LP7 VOB/A

a) Der Werkausschuss beschloss einstimmig, das Ingenieurbüro 
Obermeyer aus Kaiserslautern mit den Ingenieurleistungen der 
Leistungsphasen 6, 8 und 9 sowie der örtlichen Bauüberwachung 
zu beauftragen.

b) Der Werkausschuss beschloss, die Vergabeberatungsstelle Klaeser 
GmbH aus Montabaur mit der Unterstützung und Beratung im Ver-
gabeverfahren nach VOB/A zu beauftragen.

3. Erneuerung der Wasserleitung und Teilbereiche der Kanalisation 
in der Bolander Straße in der Ortsgemeinde Weitersweiler
hier:
a) Vergabe der Ingenieurleistungen Leistungsphasen 6,8 und 9 so-
wie örtliche Bauüberwachung
b) Vergabe der Dienstleistung über die Unterstützung im Vergabe-
verfahren nach VOB/A

a) Der Werkausschuss beschloss einstimmig, das Ingenieurbüro 
Obermeyer aus Kaiserslautern mit den Ingenieurleistungen Leis-
tungsphasen 1 bis 5 (Entwässerung) und 6, 8 und 9 sowie örtliche 
Bauüberwachung (Wasserversorgung und Entwässerung) zu be-
auftragen.

b) Der Werkausschuss beschloss einstimmig, die Vergabeberatungs-
stelle Klaeser GmbH aus Montabaur mit der Unterstützung und Be-
ratung im Vergabeverfahren nach VOB/A zu beauftragen.

4. Kanalinspektion gemäß „Landesverordnung über die Selbstüber-
wachung von Abwasseranlagen“
hier: Vergabe der Ingenieurleistungen
Der Werkausschuss beschloss einstimmig die Vergabe der Begleitung 
der Kanal-TV-Inspektionen an das Ingenieurbüro Obermeyer Infrastruk-
tur aus Kaiserslautern zum vorläufigen Nettopreis von 24.694,25 EUR.
5. Umsetzen der Fertiggaragenhier: Vergabe der Bauleistungen
Der Werkauschuss stimmte einstimmig der Auftragserteilung an die 
Firma Stelzer, Göllheim gemäß Angebot vom 23.02.2021 zu einem Ge-
samtbetrag von 16.240,- EUR (netto) zu.
6. Sanierung, Um- und Anbau des Betriebsgebäudes der Verbands-
gemeindewerke Göllheim
hier: Vergabe von Bauleistungen
a) Erd- und Rohbauarbeiten
b) Dachdeckerarbeiten
c) Blitzschutzarbeiten
Der Werkausschuss beschloss einstimmig, die Aufträge wie nachste-
hend zu erteilen:

a) Los 01 -Erd- und Rohbauarbeiten an die Firma Burgey Bau 
GmbH, Göllheim gemäß Angebot vom 10.04.2021 zu einem Brut-
togesamtbetrag von 620.752,61 EUR.

b) Los 02 -Dachdeckerarbeiten an die Firma K.H. Fischer GmbH, 
Thaleischweiler-Fröschen gemäß Angebot vom 12.04.2021 zu ei-
nem Bruttogesamtbetrag von 327.279,12 EUR.

c) Los 03 -Blitzschutzarbeiten an die Firma Lösch GmbH & Co. KG 
Blitzschutzbau, Offenburg gemäß Angebot vom 09.04.2021 zu ei-
nem Bruttogesamtbetrag von 14.594,31 EUR.

7. Sonstiges und Informationen
Kein Anfall
Verbandsgemeindeverwaltung
i.A. gez. Alicia Lincks, Sitzungsdienst

Bürgerinformation
über die Sitzung in der Legislaturperiode 2019/2024 
des Rechnungsprüfungsausschusses der Verbands-
gemeinde Göllheim vom 04. November 2021
Die stellvertretende Vorsitzende Pohl begrüßte alle Anwesenden, stellte 
die frist- und ordnungsgemäße Einladung und Bekanntmachung der Sit-
zung sowie die Beschlussfähigkeit des Ausschusses fest und eröffnete 
die Sitzung.
1. Wahl einer/eines Vorsitzenden für den Rechnungsprüfungsaus-
schuss gem. § 110 Abs. 1 GemO für die Legislaturperiode 2019/2024
Der Ausschuss beschloss diesen Tagesordnungspunkt abzusetzen.
2. Belegprüfung des Jahresabschlusses 2020 für die Verbandsge-
meinde Göllheim
Mittels der zur Verfügung gestellten Laptops wurde die Belegprüfung 
durchgeführt.
3. Prüfung des Jahresabschlusses 2020 für die Verbandsgemeinde 
Göllheim
Der Jahresabschluss wurde entsprechend den gesetzlichen Vorgaben 
geprüft, wobei gemäß § 112 Abs. 4 Ziffer 2 GemO sich die Prüfung nach 
pflichtgemäßem Ermessen auf Stichproben beschränkte.
Die Prüfung des Jahresabschlusses 2020 hat im Übrigen zu keinen Ein-
wendungen geführt. Dem Verbandsgemeinderat beschloss:

- den Prüfungsbericht über die Prüfung des Jahresabschlusses zum 
31.12.2020 zur Kenntnis zu nehmen, den geprüften Jahresabschluss 
mit einer Bilanzsumme von 52.239.714,62 € sowie einem in der Er-
gebnisrechnung ausgewiesenen Jahresüberschuss von 254.845,67 
€ festzustellen.

- Vortrag des Jahresüberschusses auf neue Rechnung
- dem Bürgermeister und den Beigeordneten für den Jahresabschluss 

gem. § 114 Abs. 1 GemO Entlastung zu erteilen.
Verbandsgemeindeverwaltung
Im Auftrag
gez. Alicia Lincks, Sitzungsdienst
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Aus den Gemeinden

Albisheim

Sprechstunde des Ortsbürgermeisters
Die Sprechstunde von Ortsbürgermeister Zelt findet am 2. und 4. Don-
nerstag im Monat von 17 bis 18 Uhr im Rathaus, Hauptstr. 40 in Albis-
heim statt.

Pfalzwerke übernehmen Erschließungsar-
beiten für Baugebiet Süd IV in Albisheim

Nach einer langen Planungsphase startet die Erschließung des Neu-
baugebiet SÜD IV in Albisheim. Die Entwicklung des NBG wird die 
Pfalzwerke Infrastruktur GmbH übernehmen. Den entsprechenden Er-
schließungsvertrag haben die Ortsgemeinde Albisheim durch Ortsbür-
germeister Ronald Zelt - und die VG-Werke Göllheim Werkleiter Werner 
Radetz - sowie Vertreter der Pfalzwerke Infrastruktur GmbH im Rathaus 
unterzeichnet. Die Pfalzwerke Infrastruktur GmbH wird alle erforderli-
chen städtebaulichen und erschließungstechnischen Planungen über-
nehmen und die Erschließung in Abstimmung mit der Ortsgemeinde 
sowie den Werken ausführen. Die Ausschreibung und Beauftragung von 
Bauleistungen erfolgen ebenfalls in Abstimmung.In einem ersten Ab-
schnitt werden 35 Baugrundstücke erschlossen.
Die Ausschreibung wird im Frühjahr vorgenommen. Der Baubeginn ist 
zur Jahresmitte geplant und aufgrund des Bauumfanges muss mit einer 
Bauzeit von gut einem Jahr gerechnet werden. Das bedeutet, dass Mitte 
nächsten Jahres mit Baugenehmigungen gerechnet werden kann.

 Foto: Dieter Runck
Nachdem die Vermessung der Baugrundstücke, die Größeneinteilung 
und der Erwerbspreis im Gemeinderat beschlossen wurden, ist die 
schriftliche Bewerbung für ein Baugrundstück nun bei der Verbandsge-
meindeverwaltung in Göllheim möglich. Je nach Lage der Grundstücke 
sind die Preise gestaffelt von 200,- Euro (€) pro Quadratmeter (qm) über 
220,- €/qm bis 250,- €/qm. Da im Vorfeld schon sehr viele Anfragen 
eingegangen sind, ist damit zu rechnen, dass nicht alle Bewerber*innen 
einen Bauplatz erhalten werden. Verbindliche Bewerbungen für die Bau-
grundstücke nimmt die Verbandsgemeindeverwaltung in Göllheim ab 
sofort schriftlich entgegen:
Frau Schönfeld: tschoenfeld@vg-goellheim.de

Bürgerinformation
über die Sitzung in der Legislaturperiode 2019/2024 
des Ausschusses für Kultur, Sport und gemeindliche 
Veranstaltungen der Gemeinde Albisheim vom 09. 
November 2021
Ortsbürgermeister Zelt begrüßte alle Anwesenden, stellte die frist- und 
ordnungsgemäße Einladung und Bekanntmachung der Sitzung sowie 
die Beschlussfähigkeit des Ausschusses fest und eröffnete die Sitzung.
Veranstaltungen der Gemeinde
Ortsbürgermeister Zelt informierte über den Ablauf des Volkstrauertages 
sowie die Planung der Adventstürchen - Aktion. Corona bestimmt den 
Rahmen des Möglichen.
800 - Jahr - Feier Albisheimer Markt 2022
Ortsbürgermeister Zelt ging auf die Albisheimer Ortsgeschichte ein.
Anschließend wurden mögliche Veranstaltungen zur bevorstehenden 
800-Jahr-Feier im Jahr 2022 angesprochen.
Belebung des Dorfgemeinschaftshauses als Bürgertreff
Zur Belebung der Dorfgemeinschaft ist über die Wintermonate wö-
chentlich ein Treffen im Dorfgemeinschaftshaus geplant. Hierbei sollen 
Getränke sowie eine Kleinigkeit zu Essen angeboten werden. Auch hier 
sind aktuelle Corona-Bedingungen zu beachten.
Verbandsgemeindeverwaltung
i.A. Alicia Lincks, Sitzungsdienst

Biedesheim

Bürgerinformation
über die 4. Sitzung in der Legislaturperiode 
2019/2024 des Kindergartenzweckverbandes Biedes-
heim vom 01. Dezember 2021
Zweckverbandsvorsitzender Pradella begrüßte alle Anwesenden, stellte 
die frist- und ordnungsgemäße Einladung und Bekanntmachung der Sit-
zung sowie die Beschlussfähigkeit der Verbandsversammlung fest und 
eröffnete die Sitzung.
1. Beratung und Beschlussfassung der Haushaltssatzung mit dop-
pischem Haushaltsplan 2022/2023 des Kindergartenzweckver-
bands Biedesheim
Der Kindergartenzweckverband beschloss die Haushaltssatzung mit 
dem Haushaltsplan 2022/2023.
2. Informationen des Verbandsvorstehers
Wie bereits in der letzten Ausschusssitzung angesprochen zeigte Ver-
bandsvorsteher Pradella die Notwendigkeit zur Errichtung eines 4. 
Gruppenraums auf. Hierfür soll der bisher nicht genutzte Turnraum als 
Gruppenraum umgebaut werden. Weiterhin berichtete er über den aktu-
ellen Personalstand der Kindertagesstätte und über die in der Kita neu-
erdings eingesetzte „Kita-Info-App“.
Verbandsgemeindeverwaltung
Im Auftrag
gez. Alicia Lincks, Sitzungsdienst

Bubenheim

Bekanntmachung
16. Sitzung des Gemeinderates der Ortsgemeinde 
Bubenheim
Am Dienstag, den 1. Februar 2022, um 18:30 Uhr, findet die öffentliche 
und nichtöffentliche 16. Sitzung des Gemeinderates der Ortsgemeinde 
Bubenheim in der Legislaturperiode 2019/2024 im Saal der Gemein-
schaftshalle, Hintergasse in Bubenheim statt.
Tagesordnung:

A. Öffentlicher Teil:
1. Widmung von Straßen für den öffentlichen Verkehrhier: Zustim-

mung zur Widmungsverfügung Wiesenstraße OG Bubenheim
2. Änderung der Satzung zur Erhebung von wiederkehrenden Beiträ-

gen für den Ausbau von Verkehrsanlagen
3. Auswirkungen Entwicklung Corona-Pandemie
4. Informationen des Ortsbürgermeisters
B. Nichtöffentlicher Teil:
5. Grundstücksangelegenheiten
6. Pachtangelegenheiten
7. Informationen des Ortsbürgermeisters

Bubenheim, 24. Januar 2022
gez. Thomas Lebkücher
Ortsbürgermeister
Wichtige Hinweise:
Die Sitzung findet für alle Personen (BesucherInnen und Gremienmitglie-
der) ausschließlich unter 3G-Maßgaben (genesen, geimpft oder getes-
tet) statt. Personen, die weder geimpft noch genesen sind, müssen ein 
Zertifikat über einen negativen PoC-Test, ausgestellt von einem offiziel-
len Testzentrum oder einen negativen PCR-Test vorzeigen, um zur Sit-
zung zugelassen zu werden. Der PoC-Test darf höchsten 24-Stunden, 
der PCR-Test höchsten 48-Stunden alt sein.
Zwecks Durchführung der Kontrolle (Impf-/Genesen-/Testnachweis) 
durch den SchriftführerIn und Vorsitzende/n der Sitzung ist mit einer 
gewissen Zeitverzögerung zu rechnen.

· Während der gesamten Sitzungsdauer ist ein Mund-Nasenschutz 
(bevorzugt KN95- oder FFP2-Maske) zu tragen.

· Es gilt eine Abstandregelung von mind. 1,50 m untereinander.
· Personen mit akuten Krankheitssymptomen bitten wir, die Sitzung 

nicht aufzusuchen.



Göllheim Aktuell - 6 - Ausgabe 4/2022

  
 
 
 
 
 

Die Kindertagesstätte „Tausendfüßler“ des Kindergartenzweckverbandes Dreisen sucht  
ab 01.03.2022 eine*n  
 

staatlich anerkannte Erzieher*in oder sonstige 
pädagogische Fachkraft im Sinne der Fachkräftevereinbarung (m/w/d) 

 
 
mit einer wöchentlichen Arbeitszeit von 23,00 bis 33,00 Stunden, ab Sommer ist eine Erhöhung 
auf 39,00 Stunden möglich. 
 
Das bringen Sie mit:  

 
 Zeit, auch nachmittags zu arbeiten (Öffnungszeiten der Kita von 07:30 bis 16:30 Uhr) 
 abgeschlossene pädagogische Ausbildung oder vergleichbare Qualifikation im 

pädagogischen Bereich 
 Fortbildung zur Fachkraft für Kleinkindpädagogik von Vorteil 
 Kreativität, eigene Ideen und Engagement 
 Freude an elementarpädagogischer Arbeit 
 Teamfähigkeit sowie Flexibilität in der Dienstplangestaltung 
 Zuverlässigkeit und Kooperationsbereitschaft mit Träger, Eltern und Team 

 
Wir bieten Ihnen: 
 

 Kompetente Begleitung und Anleitung während der Einarbeitung  
 Arbeiten in einem freundlichen, offenen und kreativen Umfeld 
 Planung, Dokumentation und Reflexion kindlicher Bildungsprozesse im  

Mittelpunkt unserer pädagogischen Arbeit 
 Gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Träger, Eltern und Team 
 Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten zum Ausbau der eigenen Kompetenzen 
 Bezahlung nach TVöD sowie die üblichen Sozialleistungen des öffentlichen Dienstes 

 
Haben wir Ihr Interesse geweckt? 
Dann senden Sie bitte Ihre Bewerbung inkl. Lebenslauf, Zeugnisse sowie Nachweise über 
sonstige Qualifikationen bis 11.02.2022 in elektronischer Form an die E-Mail-Adresse der 
Verbandsgemeindeverwaltung Göllheim bewerbungen@vg-goellheim.de  
oder 
schriftlich (nur Kopien) an die Verbandsgemeindeverwaltung Göllheim, Fachbereich 1 / Organisation,  
Freiherr-vom-Stein-Str. 1 – 3, 67307 Göllheim. 
Für Rückfragen stehen Ihnen gerne Frau Benz, Kita Tausendfüßler, Tel. 06357/7373 oder Frau 
Te-Strote Tel. 06351/4909-12, te-strote@vg-goellheim.de zur Verfügung.  
 
 
Hinweis zum Verbleib der Bewerbungsunterlagen: 
Wir behandeln Ihre Bewerbung nach den Vorschriften der EU-Datenschutz-Grundverordnung 
(DSGVO) und weisen ausdrücklich darauf hin, dass die Bewerbungsunterlagen nach Abschluss 
des Auswahlverfahrens datenschutzgerecht vernichtet werden. 
Wir bitten daher, lediglich Kopien der Bewerbungsunterlagen einzureichen. 

Komm zu uns 

Tausendfüßler 

Kindertagesstätte 
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Einselthum

Sprechstunde der Ortsbürgermeisterin
Die Sprechstunde der Ortsbürgermeisterin Rühl-Pfeiffer findet jeden ers-
ten Dienstag im Monat von 17:00 bis 18:30 Uhr und nach Vereinbarung 
(06355/2110 oder buergermeister@einselthum.de) im Haus der Vereine, 
Hauptstr. 27 in Einselthum statt.

Göllheim

Stellenausschreibung

Die siebengruppige Friedrich-Fröbel-Kindertagesstätte der Orts-
gemeinde Göllheim hat ab sofort die Stelle einer

Hauswirtschaftskraft (m/w/d)
mit einer durchschnittlichen wöchentlichen Arbeitszeit von 15,50 
Std. Dabei handelt es sich vorerst um eine befristete Stelle bis zum 
31.08.2022 mit Option auf Verlängerung.

Das bringen Sie mit:
- Ausbildung im hauswirtschaftlichen Bereich oder entsprechende 

Berufserfahrung
- eigenen Ideen und Engagement
- Freude an der Arbeit
- Flexibilität in der Dienstplangestaltung
- Zuverlässigkeit
Wir bieten Ihnen
- kompetente Begleitung und Anleitung während der Einarbeitung
- Möglichkeiten zur Fort- und Weiterbildung
- Arbeiten in einem freundlichen, offenen und kreativen Umfeld
- Bezahlung nach TVöD sowie die üblichen Sozialleistungen des 

öffentlichen Dienstes
Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Dann senden Sie bitte Ihre Bewerbung inkl. Lebenslauf, Zeugnisse 
sowie Nachweisen über sonstige Qualifikationen bis 28.01.2022 in 
elektronischer Form an die E-Mail-Adresse der Verbandsgemeinde-
verwaltung Göllheim bewerbungen@vg-goellheim.de oder schriftlich 
(nur Kopien) an die Verbandsgemeindeverwaltung Göllheim, Fachbe-
reich 1 / Organisation, Freiherr-vom-Stein-Str. 1 – 3, 67307 Göllheim.
Für Rückfragen stehen Ihnen gerne Frau Döngi, Friedrich-Fröbel-
Kindertagesstätte Göllheim, Tel. 06351/43536 oder Frau Te-Strote 
Tel. 06351/4909-12, te-strote@vg-goellheim.de zur Verfügung.
Hinweis zum Verbleib der Bewerbungsunterlagen:
Wir behandeln Ihre Bewerbung nach den Vorschriften der EU-Daten-
schutz-Grundverordnung (DSGVO) und weisen ausdrücklich darauf 
hin, dass die Bewerbungsunterlagen nach Abschluss des Auswahl-
verfahrens datenschutzgerecht vernichtet werden. Wir bitten daher, 
lediglich Kopien der Bewerbungsunterlagen einzureichen.

Jagdgenossenschaft für den gemeinschaftlichen 
Jagdbezirk Göllheim-Ost;
hier: Öffentliche Auslegung der Niederschrift über die Jagdgenos-
senschaftsversammlung am 01. Dezember 2021

Am 01. Dezember 2021, 20.05 Uhr, fand in Göllheim, im Ratssaal der 
Verbandsgemeinde in Göllheim, Freiherr-vom-Stein-Str. 3, eine Ver-
sammlung der Jagdgenossenschaft für den gemeinschaftlichen Jagd-
bezirk Göllheim-Ost statt.

Die Niederschrift über den Verlauf dieser Versammlung liegt in der Zeit

vom 31. Januar 2022 bis 11. Februar 2022

bei der Verbandsgemeindeverwaltung Göllheim, Fachbereich 2 (Natür-
liche Lebensgrundlagen und Bauen), Zimmer Nr. 2.14, während der üb-
lichen Öffnungszeiten, montags bis dienstags von 8.30 Uhr bis 12.00 
Uhr und 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr, donnerstags von 8.30 Uhr bis 12.00 
Uhr und von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr (Dienstleistungsabend) sowie mitt-
wochs und freitags von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr, zur Einsichtnahme durch 
die Jagdgenossinnen und Jagdgenossen, öffentlich aus.

Dreisen

Bekanntmachung
Jagdgenossenschaft Dreisen-Standenbühl
1. Grundflächenverzeichnis für die Jagdgenossenschaft Dreisen - 
Standenbühl
Das Grundflächenverzeichnis für die Jagdgenossenschaft Dreisen-
Standenbühl liegt in der Zeit

vom 31. Januar 2022 bis 11. Februar 2022
bei der Verbandsgemeindeverwaltung Göllheim, Freiherr-vom-Stein-Str. 
1 - 3, Zimmer 2.14, Fachbereich 2 (Natürliche Lebensgrundlagen und 
Bauen), während der Dienstzeit, öffentlich aus.
Die Öffnungszeiten der Verwaltung sind z.Zt. montags bis dienstags von 
8.30 Uhr-12.00 Uhr und 14.00-16.00 Uhr, donnerstags von 8.30 Uhr bis 
12.00 Uhr und von 14.00 Uhr -18.00 Uhr (Dienstleistungsabend) sowie 
mittwochs und freitags von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr oder nach telefoni-
scher Vereinbarung.
Während dieser Zeit können alle Eigentümer oder Nutzungsberechtigten 
der im Jagdbezirk liegenden Grundstücke oder ihre mit Vollmacht ver-
sehenen Beauftragten das Verzeichnis einsehen und Einsprüche gegen 
die Richtigkeit der Eintragungen geltend machen.
Werden innerhalb dieser Frist keine Einsprüche erhoben, so gilt das 
Grundflächenverzeichnis mit Ablauf dieser Frist als festgestellt.
Die Verbandsgemeindeverwaltung Göllheim ist weiterhin zu den 
Grundzeiten besetzt. Aufgrund der Corona-Pandemie werden 
die Jagdgenossinnen und Jagdgenossen nach Möglichkeit um 
eine vorherige telefonische Terminvereinbarung unter Telefon-Nr. 
06351/4909-43, gebeten.
Bitte beachten Sie die aktuell gültigen Coronabestimmungen be-
treffend der Öffnungszeiten der Verbandsgemeinde Göllheim.
2. Versammlung der Jagdgenossenschaft des Jagdbezirkes Dreisen-
Standenbühl
Die Jagdgenossen/innen des Jagdbezirkes Dreisen-Standenbühl wer-
den hiermit zu einer am

Dienstag, den 15. Februar 2022, 20.00 Uhr,
im Dorfgemeinschaftshaus in Standenbühl,

Schulstraße 6,
stattfindenden Genossenschaftsversammlung eingeladen.
Einlass ist bereits ab 19.45 Uhr zur Registrierung der Stimmenanteile 
(Personen- und Flächenstimmen) und zur Kontrolle der 3G-Regelungen.
Tagesordnung:

1. Begrüßung
2. Ersatz von Wildschäden

a) Beratung und Beschlussfassung
b) Beschlussfassung über den zukünftigen Umgang bei Wildscha-
densmeldungen

3. Sonstiges und Informationen
Bei der Genossenschaftsversammlung sind nur die jeweiligen Grund-
stückseigentümer/innen (Jagdgenossen/innen) oder die mit einer 
schriftlichen Vollmacht des Grundstückseigentümers versehenen Perso-
nen stimmberechtigt. Mehr als drei Vollmachten darf kein Jagdgenosse 
in seiner Person vereinigen.
Bei Grundstücken, die im Miteigentum oder Gesamthandeigentum meh-
rerer Personen stehen, kann das Stimmrecht nur von einem Miteigentü-
mer/in einheitlich ausgeübt werden.
Bitte beachten Sie folgende Hinweise für den Versammlungstermin:
• Die Versammlung findet aufgrund der aktuellen Corona-

Regelungen für alle Jagdgenossinnen und Jagdgenossen 
ausschließlich unter 3G-Maßgaben (genesen, geimpft oder 
getestet) statt. Personen, die weder geimpft noch gene-
sen sind, müssen ein Zertifikat über einen negativen PoC-
Test, ausgestellt von einem offiziellen Testzentrum oder 
einen negativen PCR-Test vorzeigen, um zur Versamm-
lung zugelassen zu werden. Der PoC-Test darf höchstens 
24-Stunden, der PCR-Test höchstens 48-Stunden alt sein. 
Da eine Kontrolle (Impf-/Genesen-/Testausweis) vor dem Be-
ginn der Versammlung durchgeführt wird, wird um ein frühzeiti-
ges Erscheinen gebeten.

• Bitte tragen Sie einen Mund-Nasenschutz! Die Maske ist nur am 
Platz entbehrlich.

• Es gilt eine Abstandsregelung von mind. 1,50 m untereinander.
• Gehen Sie davon aus, dass keine Getränke während der Ver-

sammlung gereicht werden.
• Es ist gewünscht, die Versammlung möglichst kurz und effektiv 

durchzuführen.
Dreisen, den 21. Januar 2022
Für die Jagdgenossenschaft
Dreisen-Standenbühl
gez. Kathrin Molter, Jagdvorsteherin
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Lautersheim

Bekanntmachung
gem. § 97 Abs. 1 Gemeindeordnung (GemO) für die 
Haushaltssatzung 2022/2023 der Ortsgemeinde Lau-
tersheim
1. Einsichtnahme in den Entwurf der Haushaltssatzung für die 

Jahre 2022/2023 mit dem Haushaltsplan und seinen Anlagen
2. Möglichkeit zur Einreichung von Vorschlägen
Der Entwurf der Haushaltssatzung für die Jahre 2022/2023 mit dem 
Haushaltsplan und seinen Anlagen wurde dem Gemeinderat Lauters-
heim zugeleitet.
Der Entwurf der Haushaltssatzung für die Jahre 2022/2023 liegt mit dem 
Haushaltsplan und seinen Anlagen während der allgemeinen Öffnungs-
zeiten der Verbandsgemeindeverwaltung in der Verbandsgemeindever-
waltung, Freiherr-vom-Stein-Straße 3, Göllheim, Zimmer 3.1, öffentlich 
bis zur Beschlussfassung über die Haushaltssatzung durch den Ge-
meinderat zur Einsichtnahme aus.
Die allgemeinen Öffnungszeiten sind montags und dienstags von 8:30 
Uhr bis 12:00 Uhr und 14:00 bis 16:00 Uhr, mittwochs und freitags von 
8:30 Uhr bis 12:00 Uhr und donnerstags von 8:30 Uhr bis 12:00 Uhr und 
14:00 Uhr bis 18:00 Uhr (Dienstleistungsabend).
Aus gegebenem Anlass wird von der Verbandsgemeinde Göllheim 
darauf hingewiesen, dass derzeit wegen der Corona-Pandemie eine 
Einsichtnahme nur mit vorheriger Terminvereinbarung möglich ist.
Es wird um Verständnis gebeten.
Die Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde Lautersheim haben 
die Möglichkeit, innerhalb von 14 Tagen ab dieser Bekanntmachung bei 
der Verbandsgemeindeverwaltung, Freiherr-vom-Stein-Straße 3, 67307 
Göllheim, Vorschläge zum Entwurf der Haushaltssatzung für die Jahre 
2022/2023 mit dem Haushaltsplan und seinen Anlagen, einzureichen. 
Die Vorschläge sind schriftlich an die Verbandsgemeindeverwaltung ein-
zureichen. Der Gemeinderat wird rechtzeitig vor seinem Beschluss über 
die Haushaltssatzung über die innerhalb dieser Frist eingegangenen 
Vorschläge in öffentlicher Sitzung beraten und entscheiden.
Lautersheim, den 26.01.2022
gez. Thomas Mattern, Ortsbürgermeister

Ottersheim

Bürgerinformation
über die 15. Sitzung in der Legislaturperiode 
2019/2024 des Gemeinderates Ottersheim vom 08. 
Dezember 2021
Ortsbürgermeister Kragl begrüßte alle Anwesenden, stellte die frist- und 
ordnungsgemäße Einladung und Bekanntmachung der Sitzung sowie 
die Beschlussfähigkeit des Gemeinderates fest. Vor Eintritt in die Ta-
gesordnung beantragte Ortsbürgermeister Kragl die Ergänzung der Ta-
gesordnung im öffentlichen Teil um TOP 2 „Kita Biedesheim/Ottersheim, 
Einrichtung einer 4. Gruppe“. Der Gemeinderat beschloss dies einstim-
mig; die Tagesordnung verschoben sich entsprechend.
A. Öffentlicher Teil:
1. Beschlussfassung über die 1. Satzung zur Änderung der Fried-
hofsgebührensatzung
Der Gemeinderat stimmte der 1. Satzung zur Änderung der Friedhofs-
gebührensatzung zu.
Diese wird noch öffentlich bekanntgemacht.
2. Kita Biedesheim/Ottersheim
hier: Einrichtung einer 4. Gruppe
Aufgrund steigender Kinderzahlen im Jahr 2022 muss in der Kita Bie-
desheim, die vom Kindergartenzweckverband der Gemeinden Biedes-
heim und Ottersheim betrieben wird, ein
weiterer, 4. Gruppenraum eingerichtet werden. Ortsbürgermeister Kragl 
informierte den Rat über die notwendigen Schritte wie die Beantragung 
einer Betriebserlaubnis und der Umbaumaßnahmen des ehemaligen 
Turnraumes zum Gruppenraum, unter anderem auch über ein vorliegen-
des Angebot zum notwendigen Bau einer Holztreppe für den 2. Flucht-
weg im Gruppenraum. Die Gesamtumbaukosten belaufen sich auf bis 
zu 30.000 €. Der Umbau soll im Frühjahr 2022 erfolgen. Es können keine 
Zuschüsse zu diesem Umbau beantragt werden, was bedeutet, dass 
die Gemeinden Ottersheim und Biedesheim die Kosten entsprechend 
der jeweiligen Kinderzahlen tragen. Der Gemeinderat stimmte der Ein-
richtung einer 4. Gruppe und des Umbaus des ehemaligen Turnraums 
in einen zusätzlichen Gruppenraum zu. Die Kosten werden im künftigen 

Bitte beachten Sie die, zu dieser Zeit, aktuellen Coronabestimmun-
gen bezüglich der Öffnungszeiten der Verbandsgemeindeverwal-
tung. Es wird empfohlen, einen Termin zur Einsichtnahme, unter 
Tel.Nr. 06351/4909-43, zu vereinbaren, um längere Wartezeiten zu 
vermeiden.
Göllheim, den 17. Januar 2022
für die Jagdgenossenschaft Göllheim-Ost
gez. Wolfgang Hartmüller, Jagdvorsteher

Bekanntmachung
Jagdgenossenschaft für den gemeinschaftlichen Jagdbezirk Göll-
heim-West;
hier: Öffentliche Auslegung der Niederschrift über die Jagdgenos-
senschaftsversammlung am 01. Dezember 2021
Am 01. Dezember 2021 um 20.05 Uhr, fand in Göllheim, im Ratssaal 
der Verbandsgemeinde in Göllheim, Freiherr-vom-Stein-Str. 3, eine Ver-
sammlung der Jagdgenossenschaft für den gemeinschaftlichen Jagd-
bezirk Göllheim-West statt.
Die Niederschrift über den Verlauf dieser Versammlung liegt in der Zeit

vom 31. Januar 2022 bis 11. Februar 2022
bei der Verbandsgemeindeverwaltung Göllheim, Fachbereich 2 (Natür-
liche Lebensgrundlagen und Bauen), Zimmer Nr. 2.14, während der üb-
lichen Öffnungszeiten, montags bis dienstags von 8.30 Uhr bis 12.00 
Uhr und 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr, donnerstags von 8.30 Uhr bis 12.00 
Uhr und von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr (Dienstleistungsabend) sowie mitt-
wochs und freitags von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr, zur Einsichtnahme durch 
die Jagdgenossinnen und Jagdgenossen, öffentlich aus.
Bitte beachten Sie die, zu dieser Zeit, aktuellen Coronabestimmun-
gen bezüglich der Öffnungszeiten der Verbandsgemeindeverwal-
tung. Es wird empfohlen, einen Termin zur Einsichtnahme, unter 
Tel.Nr. 06351/4909-43, zu vereinbaren, um längere Wartezeiten zu 
vermeiden.
Göllheim, den 17.01.2022
Für die Jagdgenossenschaft Göllheim-West
gez. (Eberhard Hartelt)
Jagdvorsteher
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- Die Versammlung findet aufgrund der aktuellen Corona-Re-
gelungen für alle Jagdgenossinnen und Jagdgenossen aus-
schließlich unter 3G-Maßgaben (genesen, geimpft oder ge-
testet) statt. Personen, die weder geimpft noch genesen sind, 
müssen ein Zertifikat über einen negativen PoC-Test, ausge-
stellt von einem offiziellen Testzentrum oder einen negativen 
PCR-Test vorzeigen, um zur Versammlung zugelassen zu wer-
den. Der PoC-Test darf höchstens 24-Stunden, der PCR-Test 
höchstens 48-Stunden alt sein.
Da eine Kontrolle (Impf-/Genesen-/Testausweis) vor dem Be-
ginn der Versammlung durchgeführt wird, wird um ein frühzeiti-
ges Erscheinen gebeten.

- Bitte tragen Sie einen Mund-Nasenschutz! Die Maske ist nur am 
Platz entbehrlich.

- Es gilt eine Abstandsregelung von mind. 1,50 m untereinander.
- Gehen Sie davon aus, dass keine Getränke während der Ver-

sammlung gereicht werden.
- Es ist gewünscht, die Versammlung möglichst kurz und effektiv 

durchzuführen.
Dreisen, den 21. Januar 2022
Für die Jagdgenossenschaft
Dreisen-Standenbühl
gez. Kathrin Molter, Jagdvorsteherin

Weitersweiler

Bekanntmachung
Jagdgenossenschaft für den gemeinschaftlichen 
Jagdbezirk Weitersweiler, Bennhausen, Jakobsweiler
hier: Öffentliche Auslegung der Niederschrift über die Jagdgenos-
senschaftsversammlung am 07. Dezember 2021
Am 07. Dezember 2021, um 20.00 Uhr, fand im Bürgertreff in Weiters-
weiler, Am Sportplatz, eine Versammlung der Jagdgenossenschaft für 
den gemeinschaftlichen Jagdbezirk Weitersweiler, Bennhausen, Ja-
kobsweiler statt.
Die Niederschrift über den Verlauf dieser Versammlung liegt in der Zeit 
vom

31. Januar 2022 bis 11. Februar 2022
bei der Verbandsgemeindeverwaltung Göllheim, Fachbereich 2 (Natür-
liche Lebensgrundlagen und Bauen), Zimmer Nr. 2.14, während der üb-
lichen Öffnungszeiten, montags bis dienstags von 8.30 Uhr bis 12.00 
Uhr und 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr, donnerstags von 8.30 Uhr bis 12.00 
Uhr und von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr (Dienstleistungsabend) sowie mitt-
wochs und freitags von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr, zur Einsichtnahme durch 
die Jagdgenossinnen und Jagdgenossen, öffentlich aus.
Bitte beachten Sie die, zu dieser Zeit, aktuellen Coronabestimmun-
gen bezüglich der Öffnungszeiten der Verbandsgemeindeverwal-
tung. Es wird empfohlen, einen Termin zur Einsichtnahme, unter 
Tel.Nr. 06351/4909-43, zu vereinbaren, um längere Wartezeiten zu 
vermeiden.
Weitersweiler, den 17. Januar 2022
Für die Jagdgenossenschaft
Weitersweiler, Bennhausen, Jakobsweiler
gez. Thomas Busch
Jagdvorsteher

Andere Behörden und Stellen

Donnersbergkreis: Allgemeinverfügung
wird erneut verlängert

Der Donnersbergkreis wird seine bis 20. Januar gültige Allgemeinverfü-
gung nochmals verlängern. Demnach wird bis zum Ablauf des 11. Fe-
bruar - so lange ist auch die 29. Corona-Bekämpfungsverordnung des 
Landes Rheinland-Pfalz gültig - für Versammlungen, Ansammlungen 
und Aufzüge jeglicher Art unter freiem Himmel, die im Zusammen-hang 
mit den zur Bekämpfung der Covid-19-Pandemie ergriffenen Infektions-
schutzmaßnahmen stehen, weiterhin eine Maskenpflicht angeordnet.
Der Landkreis Alzey-Worms, die Stadt Worms sowie der Donnersberg-
kreis hatten sich kurz vor Weihnachten gemeinsam dazu entschlossen, 
eine Allgemeinverfügung zu erlassen. Die Teilnehmenden der so ge-
nannten „Spaziergänge“ sind demnach im Donnersbergkreis verpflich-
tet, eine medizinische Gesichtsmaske oder eine FFP2-Maske oder eine 
Maske eines vergleichbaren Standards zu tragen. Kinder bis zur Voll-
endung des 6. Lebensjahres sind von der Maskenpflicht ebenso ent-
bunden wie Personen, denen dies wegen einer Behinderung oder aus 
gesundheitlichen Gründen nicht möglich oder unzumutbar ist.
„Nach wie vor analysieren wir Woche für Woche gemeinsam mit der 

Doppelhaushalt 2022/2023 berücksichtigt.
3. Informationen des Ortsbürgermeisters
Herr Kragl informierte den Gemeinderat über die Umsetzung von ak-
tuellen Coronamaßnahmen in der Gemeinde sowie die Einführung der 
3-G-Regelung bei Ratssitzungen.
Weiterhin informierte er über den Sachstand zum Antrag Grün 2021 
sowie dem Hochwasserschutzkonzept für den Bereich Ottersheim. Die 
Erteilung einer Baugenehmigung für die Seniorenresidenz Ottersheim 
verzögert sich, da ein Teil des Verfahrens wiederholt werden. Im Zu-
sammenhang mit diesem Bauprojekt gibt es Überlegungen im unteren 
Bereich der Hauptstraße das Oberleitungsnetz durch ein Erdkabel zu 
ersetzen. Weiterhin berichtete Ortsbürgermeister Kragl über durchge-
führte Umbauarbeiten am Kommunaltraktor und notwendig gewordene 
Wirtschaftswegearbeitenim Bereich „An der Sandkaut“ aufgrund von 
Starkregenereignissen. Durch Schotteraufbringung unter Mithilfe von 
Stefan Vollet wurde der Weg wiederhergestellt.
B. Nichtöffentlicher Teil:
4. Informationen des Ortsbürgermeisters
Herr Kragl informierte den Rat über eine Grundstückskaufabwicklung 
sowie den geplanten Besuch von Frau Jaqueline Rauschkolb, Landtags-
abgeordnete. Er informierte ferner über Vorbereitungen für den Haushalt 
2022/2023 und eingeplante Projekte, die ggfs. umgesetzt werden sollen.
Verbandsgemeindeverwaltung
i.A. gez. Lea Zewinger
Sitzungsdienst

Standenbühl

Bekanntmachung
1. Grundflächenverzeichnis für die Jagdgenossenschaft Dreisen - 
Standenbühl
Das Grundflächenverzeichnis für die Jagdgenossenschaft Dreisen-
Standenbühl liegt in der Zeit

vom 31. Januar 2022 bis 11. Februar 2022
bei der Verbandsgemeindeverwaltung Göllheim, Freiherr-vom-Stein-Str. 
1 - 3, Zimmer 2.14, Fachbereich 2 (Natürliche Lebensgrundlagen und 
Bauen), während der Dienstzeit, öffentlich aus.
Die Öffnungszeiten der Verwaltung sind z.Zt. montags bis dienstags von 
8.30 Uhr-12.00 Uhr und 14.00-16.00 Uhr, donnerstags von 8.30 Uhr bis 
12.00 Uhr und von 14.00 Uhr -18.00 Uhr (Dienstleistungsabend) sowie 
mittwochs und freitags von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr oder nach telefoni-
scher Vereinbarung.
Während dieser Zeit können alle Eigentümer oder Nutzungsberechtigten 
der im Jagdbezirk liegenden Grundstücke oder ihre mit Vollmacht ver-
sehenen Beauftragten das Verzeichnis einsehen und Einsprüche gegen 
die Richtigkeit der Eintragungen geltend machen.
Werden innerhalb dieser Frist keine Einsprüche erhoben, so gilt das 
Grundflächenverzeichnis mit Ablauf dieser Frist als festgestellt.
Die Verbandsgemeindeverwaltung Göllheim ist weiterhin zu den 
Grundzeiten besetzt. Aufgrund der Corona-Pandemie werden 
die Jagdgenossinnen und Jagdgenossen nach Möglichkeit um 
eine vorherige telefonische Terminvereinbarung unter Telefon-Nr. 
06351/4909-43, gebeten.
Bitte beachten Sie die aktuell gültigen Coronabestimmungen be-
treffend der Öffnungszeiten der Verbandsgemeinde Göllheim.
2. Versammlung der Jagdgenossenschaft des Jagdbezirkes Drei-
sen-Standenbühl
Die Jagdgenossen/innen des Jagdbezirkes Dreisen-Standenbühl wer-
den hiermit zu einer am

Dienstag, den 15. Februar 2022, 20.00 Uhr,
im Dorfgemeinschaftshaus in Standenbühl,

Schulstraße 6,
stattfindenden Genossenschaftsversammlung eingeladen.
Einlass ist bereits ab 19.45 Uhr zur Registrierung der Stimmenanteile 
(Personen- und Flächenstimmen) und zur Kontrolle der 3G-Regelungen.
Tagesordnung:

1. Begrüßung
2. Ersatz von Wildschäden

a) Beratung und Beschlussfassung
b) Beschlussfassung über den zukünftigen Umgang bei Wildscha-
densmeldungen

3. Sonstiges und Informationen
Bei der Genossenschaftsversammlung sind nur die jeweiligen Grund-
stückseigentümer/innen (Jagdgenossen/innen) oder die mit einer 
schriftlichen Vollmacht des Grundstückseigentümers versehenen Perso-
nen stimmberechtigt. Mehr als drei Vollmachten darf kein Jagdgenosse 
in seiner Person vereinigen.
Bei Grundstücken, die im Miteigentum oder Gesamthandeigentum meh-
rerer Personen stehen, kann das Stimmrecht nur von einem Miteigentü-
mer/in einheitlich ausgeübt werden.
Bitte beachten Sie folgende Hinweise für den Versammlungstermin:
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Neues erlernen, Wissen auffrischen oder einfach mal 
nur entspannen? - Jetzt Frühjahrskurse entdecken
Buchen Sie jetzt unsere neuen Frühjahrskurse auf www.kvhs-don-
nersbergkreis.de!

Kursnummer Kurstitel Kursbeginn
22-116003D Überzeugend stilvoll be-

werben
03.02.2022 09:30

22-116006E Imageberatung Frau - so 
meistern Sie im Berufsalltag 
souverän Ihren Auftritt

07.02.2022 18:00

22-134002D Online-Einführungskurs: 
Heilfasten - die sanfte 
Reinigung

07.02.2022 19:00

22-129003E Nähen für Anfänger - Aus 
alt mach neu

08.02.2022 17:30

22-129001D Buchhülle aus Filz gestalten 
- gemeinsam nähen für 
Groß und Klein

11.02.2022 16:00

22-129002D Jutebeutel als Allzweckta-
sche - Nähen für Anfänger

12.02.2022 10:00

22-129003D Babyhalstuch, Lätzchen 
und/oder Mütze nähen

13.02.2022 10:00

22-113005N Obstbaum schneiden - 
Theorie und Praxis

19.02.2022 13:00

22-132005G Yoga auf dem Stuhl - für 
Anfänger und Geübte

02.03.2022 11:30

22-151003K 60plus PC und Internet - 
Vormittagskurs

02.03.2022 10:00

22-151001N Tablets und Smartphones 03.03.2022 15:30
22-151003N 60plus PC und Internet 03.03.2022 17:15
22-129005D Upcycling - 2 in 1 Tisch- 

bzw. Nähgewichte fertigen 
- Nähen für Anfänger

04.03.2022 17:00

22-129004D Osterdeko nähen 05.03.2022 10:00
22-12B001N Grundlagen der digitalen 

Fotografie
05.03.2022 10:00

22-129006D Upcycling - Haushalttex-
tilien werden zum Beutel 
- Nähen für Anfänger

06.03.2022 10:00

22-113001N Pflegestützpunkt Donners-
bergkreis-Nur vergesslich 
oder schon dement?

08.03.2022 18:30

22-132002N Feldenkrais II 08.03.2022 17:30
22-132008N Beckenbodentraining nach 

CANTIENICA® Methode für 
Einsteiger

08.03.2022 11:10

22-132012N Rückenschule, Wirbelsäu-
len- und Beckenbodentrai-
ning nach CANTIENICA®

08.03.2022 10:00

22-148002N Französisch A1.5 Anfänger 
Kurs

08.03.2022 18:15

22-148006N Französisch A2 Konversation08.03.2022 19:30
22-151001K Grundlagen der EDV für 

Senior/innen - Vormittags-
kurs

08.03.2022 10:00

22-151002K MS Office Excel 2010 - 
Effektives Arbeiten mit MS 
Excel lernen

08.03.2022 17:00

22-132016N Engpass-Dehnübungen 
und Faszien-Rollmassage 
nach Liebscher & Bracht

09.03.2022 19:00

22-129001N Upcycling - Nähkurs 10.03.2022 17:00
22-135001K Besonderer Käse trifft 

passenden Wein
10.03.2022 18:00

22-149002N Italienisch A1.1 Anfängerkurs10.03.2022 19:30
22-149005N Italienisch A2.2 10.03.2022 18:00
22-135001D Whisky Tasting 11.03.2022 18:30
Weitere Kurse, Informationen und Buchung auf: www.kvhs-don-
nersbergkreis.de
Telefonische Beratung unter:
Kursnummern mit Endung D/K – Außenstelle Donnersbergkreis/Kirch-
heimbolanden: 06352/710-108
Kursnummern mit Endung E - Außenstelle Eisenberg: 06351/407-403
Kursnummern mit Endung G - Außenstelle Göllheim: 06351/490-929
Kursnummern mit Endung N - Außenstelle Nordpfälzer Land: 06302/1309
Kursnummern mit Endung W – Außenstelle Winnweiler - 06302/3179
Für die Teilnahme ist eine schriftliche Anmeldung erforderlich.

Polizei die Lage, tauschen uns zudem mit anderen Landkreisen aus. 
Wir stellen fest, dass sich die große Mehrheit der Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer bei uns im Kreis an die Maskenpflicht hält“, sagt Wolfgang 
Erfurt, der Erste Beigeordnete des Donnersbergkreises.
Im Donnersbergkreis finden an verschiedenen Orten „Montagsspa-
ziergänge“ statt. Von Woche zu Woche beraten Polizei und Ordnungs-
behörden, wie sie vorgehen. Dabei werden Einsatzmaßnahmen nach 
taktischen Gesichtspunkten ausgerichtet. Bislang wurden die „Spazier-
gänge“ begleitet und es wurden Personen kontrolliert. Nach derzeitigem 
Stand werden auf mehr als 25 Personen Ordnungswidrigkeitsverfahren 
zukommen, weil sie sich nicht an die Allgemeinverfügung beziehungs-
weise die aktuell gültige Corona-Bekämpfungsverordnung des Landes 
gehalten haben. Sie müssen mit Bußgeldern zwischen 100 und 200 Euro 
rechnen.
„Bislang ist keiner der Spaziergänge im Donnersbergkreis angemeldet 
worden. Festzuhalten ist, dass bei uns im Kreis auch weiterhin alle diese 
Spaziergänge friedlich verlaufen sind. Bei einer Anmeldung einer Ver-
sammlung bei der Ordnungsbehörde des Donnersbergkreises wäre eine 
frühzeitige Kooperation zwischen Versammlungsbehörde, Polizei und 
den Versammlungsteilnehmerinnen und -teilnehmern möglich. So gelten 
die Versammlungen als unangemeldet und Verantwortliche machen sich 
gegebenenfalls strafbar“, sagt Erfurt.
Die nun erneut verlängerte Verfügung betrifft Versammlungen, Ansamm-
lungen und Aufzüge jeglicher Art, die - sei es verbal oder nonverbal - auf 
die gemeinschaftliche kommunikative Kritik an den Corona-Bekämp-
fungsmaßnahmen (Hygienemaßnahmen, Impfungen etc.) abzielen und 
gemeinschaftlichen Widerstand zum Ausdruck bringen sollen. In An-
betracht dessen, dass die Versammlungen gerade darauf abzielen, ho-
heitliche Maßnahmen zu unterlaufen und flexibel zu umgehen, ist diese 
umfassende Geltung der Verfügung geboten.
Die Vorschrift des § 4 Abs. 2 der 29. Corona-Bekämpfungsverordnung 
ermöglicht es den nach dem Versammlungsgesetz zuständigen Behör-
den, für Versammlungen nach Art. 8 des Grundgesetzes (GG) entspre-
chende Auflagen festzulegen. Diese können sich beispielsweise auf das 
Abstandsgebot, die Maskenpflicht oder den gemeinsamen Aufenthalt 
nichtimmunisierter Personen im öffentlichen Raum beziehungsweise die 
Beschränkung der Personenanzahl bei Zusammenkünften beziehen. 
Auch können spontane Anordnungen oder die unmittelbare Auflösung 
der unangemeldeten Versammlung verfügt werden.
Der Dank von Landrat Rainer Guth sowie des Kreisbeigeordneten gilt 
den jeweiligen Ordnungsbehörden sowie der Polizei für einen intensiven 
Austausch bei der Bewertung der Lage. „Einmal mehr möchten wir uns 
bei allen Verbandsgemeinden bedanken, die mit Ordnungskräften unter-
stützen. Wie auch der kommunale Vollzugsdienst des Donnersbergkrei-
ses sind hier derzeit alle Woche für Woche weit über das eigentlich nor-
male Maß hinaus gefordert“, betonen Rainer Guth und Wolfgang Erfurt.
In Betracht der zunehmenden Verbreitung der neuen Virusvariante Omi-
kron kommt eine Versammlung nur unter Einhaltung von infektionshygi-
enischen Auflagen in Betracht, sofern die hinreichende Gewähr besteht, 
dass diese Auflagen auch umgesetzt werden. Dabei ist die Einhaltung 
der Infektionsschutzmaßnahmen, also die Einhaltung von Mindestab-
ständen und das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung
auch im Freien erforderlich, um das Übertragungsrisiko zu minimieren. 
Denn nach der Risikobewertung des Robert Koch-Instituts stellt das ge-
nerelle Tragen von Masken in bestimmten Situationen im öffentlichen 
Raum weiterhin unabhängig vom individuellen Impfschutz einen wich-
tigen Schutz vor einer Übertragung durch Tröpfchen bei einem engen 
Kontakt dar. Wenn der Mindestabstand von 1,5 Metern ohne Maske un-
terschritten wird, zum Beispiel bei größeren Menschenansammlungen, 
besteht auch im Freien ein Übertragungsrisiko.
„Auch im Donnersbergkreis steigen die Infektionszahlen aktuell wieder 
an. Umso wichtiger ist es in einer solchen Zeit, Kontakte zu reduzieren, 
die vielfach geschaffenen Impfangebote wahrzunehmen und mitzuhel-
fen, einer weiteren Ausbreitung des Infektionsgeschehens entgegenzu-
wirken oder die Infektionswelle zumindest abzubremsen. Für uns alle 
ist das eine große Herausforderung. Um diese zu meistern, ist es von 
enormer Bedeutung, dass sich alle an die bestehenden Regeln halten“, 
betonen Landrat Guth und Kreisbeigeordneter Erfurt.
Info
Die Allgemeinverfügung im Wortlaut kann auf der Homepage des Land-
kreises Donnersbergkreis unter www.donnersberg.de (Bekanntmachun-
gen) eingesehen werden.

Bitte beachten Sie bei Texteinreichungen
Hervorhebungen wie unterstreichen, kursiv oder  

Großbuchstaben können bei Texten nicht  
übernommen werden.



Göllheim Aktuell - 11 - Ausgabe 4/2022

donnersberg.de) sind die Formulare abrufbar unter Bürgerservice – For-
mulare A-Z – Schulbuchausleihe.
Eine Jahresübersicht über die Termine im Zusammenhang mit der Schul-
buchausleihe für die Schulen in Trägerschaft des Donnersbergkreises ist 
ebenfalls auf der Internetseite der Kreisverwaltung zu finden.
Information für die Eltern der Grundschulen Göllheim und Zellertal: 
Antrag auf Lernmittelfreiheit bis 15.03.2022 stellen
In den Grundschulen Göllheim und Zellertal werden im Januar 2022 die 
Anträge auf Lernmittelfreiheit für das Schuljahr 2022/2023 an die Schü-
ler ausgeteilt. Falls das Einkommen der Sorgeberechtigten die gesetzlich 
festgelegte Einkommensgrenze unterschreitet, ist die Teilnahme an der 
Schulbuchausleihe für die Kinder kostenlos. Die Einkommensgrenzen 
sind in den Antragsunterlagen aufgeführt. Für das Schuljahr 2022/2023 
ist vorrangig das Brutto-Einkommen von 2020 relevant.
Bitte beachten Sie, dass die Teilnahme an der Lernmittelfreiheit für 
jedes Schuljahr neu beantragt werden muss!
Wenn Ihr Kind im kommenden Schuljahr die Grundschule in Göllheim 
oder Zellertal besucht, muss der Antrag bei der Verbandsgemeindever-
waltung Göllheim, Sozialamt als zuständigem Träger gestellt werden. Der 
Antrag muss vollständig ausgefüllt und unterschrieben sein, Nachweise 
und Belege zum Einkommen sind beizulegen. Die Anträge können über 
die Schulsekretariate oder direkt bei der Verwaltung abgegeben werden. 
Wichtig: Die Abgabefrist für die Anträge ist der 15. März 2022!
Informationen über die Schulbuchausleihe (Lernmittelfreiheit bzw. Aus-
leihe gegen Gebühr) und die Möglichkeit zum Download der Formulare 
finden sie auf dem Bildungsserver des Landes Rheinland-Pfalz unter: 
https://lmf-online.rlp.de
Für Fragen und Informationen wenden Sie sich bitte an die Servicestelle 
des Schulträgers: Frau Ballmann-Lauck, Verbandsgemeindeverwaltung 
Göllheim, Sozialamt, Tel. 06351/4909-35, E-Mail: lauck@vg-goellheim.de

Bereitschaftsdienste

Ärztlicher Notfalldienst
Region Eisenberg - Ramsen - Kerzenheim - Ebertsheim - Steinborn - 
Steinackersiedlung - Rodenbach - Quirnheim - Lautersheim.
Notdienstzeiten: Mittwoch, von 13.00 Uhr bis Donnerstag, 7.00 Uhr, am 
Wochenende von Freitag, 19.00 Uhr bis Montag, 7.00 Uhr.
Ärztliche Notfalldienstzentrale, Westring 32  .................Tel. 06359/19292
Ärzte-Dienst Rockenhausen zu erfragen über den Anrufbeantworter des 
Hausarztes.
Tierheim Worms Notfall-Tel.: 0177-9585350 v. 8:00 - 17:15 Uhr

Zahnärztlicher Notfalldienst
Die Dienst habende Praxis wird unter der Telefonnummer 06305/7150414 
bekannt gegeben.

Ärztlicher Notfalldienst
Der ärztliche Notfalldienst der niedergelassenen Ärzte im Dienstgebiet 
für Kirchheimbolanden, Göllheim und Zellertal wird durchgeführt von 
der Notfalldienstzentrale Kirchheimbolanden, Dannenfelser Straße 36, 
67292 Kirchheimbolanden, Tel. 06352/19292.
Die Notfalldienstzentrale Kirchheimbolanden erreichen Sie am Westp-
falzklinikum Kirchheimbolanden (Wegweiser Notfälle).
Notfalldienstzeiten:
Mittwoch von 13.00 Uhr bis Donnerstag 07.00 Uhr
Freitag von 18.00 Uhr bis Montag 07.00 Uhr und an den Feiertagen.
Notfalldienstzentrale Grünstadt erreichen Sie am Kreiskrankenhaus 
Grünstadt.
Notfalldienstzeiten:
Mittwoch von 13.00 Uhr bis Donnerstag 07.00 Uhr
Freitag von 18.00 Uhr bis Montag, 07.00 Uhr und an den Feiertagen.

Bereitschaftsdienst der Verbandsgemeinde-
werke Göllheim

Bei Störungen in der Wasserversorgung und der Abwasserbeseitigung 
sind die Verbandsgemeindewerke außerhalb der üblichen Dienststun-
den unter folgenden Telefonnummern zu erreichen.
Wasserversorgung: 06351/130023
Abwasserbeseitigung: 0152/08831030
Die Beseitigung von Unregelmäßigkeiten innerhalb der Hausinstallation 
ist vom Hauseigentümer selbst zu veranlassen.

Telefonseelsorge
Ein Beratungsangebot für Menschen in Krisen- und Belastungssituationen
..................................................Tel.: 0800-1110 111 und 0800-1110 222
Anonym. Kompetent. Rund um die Uhr.
Unter www.telefonseelsorge.de Beratung auch im Internet.

NichtAMtLichER tEiL

Schulen und Bildungsstätten

Grundschule am Königspfad Göllheim
Anmeldung noch nicht schulpflichtiger Kinder für das 
Schuljahr 2022/23
Am Montag, 14.02.2022 und Donnerstag, 16.02.2022 jeweils 14.00 
Uhr und 14.30 Uhr können Kinder, die nach dem 31.08.2016 geboren 
sind, zur vorzeitigen Einschulung für das Schuljahr 2022/2023 ange-
meldet werden. Bitte vereinbaren Sie vorab telefonisch unter der Tel.
Nr. 06351/122570 mit dem Sekretariat der Grundschule einen der o.g. 
Termine. Aufgrund von Corona senden wir Ihnen die Anmeldeunterlagen 
zu, die sie dann ausgefüllt und mit Kind mitbringen. Außerdem benö-
tigen wir die Geburtsurkunde oder das Familienstammbuch oder den 
Aufnahmebescheid bzw. Registrierschein
Zu unserer Schule gehören die Ortschaften: Göllheim, Dreisen, Stan-
denbühl, Weitersweiler, Rüssingen, Lautersheim, Biedesheim und Elbis-
heimer Hof.

Zellertal-Schule
Anmeldung noch nicht schulpflichtiger Kinder für das 
Schuljahr 2022/23
Die Aufnahme an der Zellertal-Schule findet am 15. und 18. Februar 
2022 statt. Für die Terminvergabe melden Sie sich bitte vorher telefo-
nisch in unserem Sekretariat: Tel. 06355 / 953930.
Es können die Kinder angemeldet werden, die ab dem 01.09.2022 sechs 
Jahre alt werden, wenn sie über die für den Schulbesuch erforderliche 
geistige Reife und körperliche Entwicklung verfügen. Die Entscheidung 
über die Schulaufnahme trifft die Schulleiterin in Absprache mit der 
Schulärztin.
Bei der Anmeldung - bitte in Begleitung Ihres Kindes - sind die Geburts-
urkunde oder das Familienstammbuch und eine Bescheinigung über 
den Kindergartenbesuch sowie ein Entwicklungsbericht der Kinderta-
gesstätte vorzulegen.

Lehrkräfte für Additive
Lernangebote gesucht

Für die Kooperation zwischen dem Ministerium für Bildung, Kreisvolks-
hochschule Donnersbergkreis und allgemeinbildenden Schulen, wer-
den aktuell Lehrkräfte gesucht. Aufgrund der hohen Nachfrage soll das 
kreisweite Angebot um neue Kurse erweitert werden.
Derzeit werden die Additiven-Lernangebote an 6 Schulen im Donners-
bergkreis angeboten. Bei der Maßnahme, die vom Bildungsministeri-
um gefördert wird, geht es um die Aufarbeitung von Lerndefiziten, die 
während der Corona-Pandemie bei Schülern und Schülerinnen entstan-
den sind, die Festigung des Lernstoffes sowie um die Unterstützung 
der Schulen. In enger Zusammenarbeit zwischen der Kreisvolkshoch-
schule Donnersbergkreis und den allgemeinbildenden Schulen erhal-
ten die teilnehmenden Schüler und Schülerinnen im Donnersbergkreis 
zielgruppengerecht Nachhilfe in den Fächern Deutsch, Mathe, Englisch, 
Französisch und Latein. Gesucht werden Lehrerinnen und Lehrer, Lehr-
amts-Studentinnen und -Studenten, sowie Kräfte mit pädagogischer 
Berufsausbildung, bzw. langjähriger Berufserfahrung in der pädagogi-
schen Arbeit mit Schülerinnen und Schülern.
Es gibt die Möglichkeit eine Fortbildung zu besuchen, die auf die Aufga-
be n und Herausforderungen einer Lernförderkraft der Additiven Lernan-
gebote vorbereitet.
Interessierte können sich bei der Kreisvolkshochschule Donnersberg-
kreis unter 06352/710-381 melden oder eine Kurzbewerbung mit Le-
benslauf an kvhs@donnersberg.de senden.

Informationen zum Antrag auf
Lernmittelfreiheit

Antrag auf Lernmittelfreiheit bis 15.03.2022 stellen
Familien, in denen festgelegte Einkommensgrenzen nicht überschritten 
werden, haben in Rheinland-Pfalz Anspruch auf Lernmittelfreiheit. Hier 
werden Schulbücher, Arbeitshefte oder beispielsweise grammatische 
Beihefte kostenlos zur Verfügung gestellt. Arbeitshefte, in die Eintra-
gungen der Schülerinnen und Schüler vorgesehen sind, müssen nicht 
zurückgegeben werden. Alle sonstigen Unterrichtsmaterialien – wie 
Lektüren, Formelsammlungen, Taschenrechner oder Schreib- und Zei-
chenmaterial – müssen auf eigene Kosten selbst angeschafft werden. 
Eine Ausleihe der sonstigen Unterrichtsmaterialien ist nicht möglich. 
Für die unentgeltliche Ausleihe ist die Antragsfrist bis 15. März 2022 
einzuhalten. Die Antragsformulare auf Lernmittelfreiheit werden von den 
weiterführenden Schulen im Kreis seit Jahresbeginn an Schülerinnen 
und Schüler verteilt – entweder elektronisch oder zusammen mit dem 
Halbjahreszeugnis. Auch auf der Homepage der Kreisverwaltung (www.
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Kath. Pfarrei Hl. Philipp der Einsiedler
Wir feiern Gottesdienst
Alle Gottesdienste und Termine stellen unsere Planung dar, sind 
aber vorbehaltlich der Pandemie-Situation!
Donnerstag, 27. Januar
Gedenktag für die Opfer des Nationalsozialismus
18:30 Uhr Weitersweiler Amt nach Meinung
18:30 Uhr Bubenheim Amt für Monika Sprenger (Mack)
Freitag, 28. Januar
08:00 Uhr Göllheim Hl. Messe nach Meinung
18:30 Uhr Immesheim Amt für Gertrud Vollet (Fam. Käss-Deibel)
Samstag, 29. Januar
17:30 Uhr Zell Vorabendmesse: Amt nach Meinung
18:30 Uhr Bubenheim Vorabendmesse: Amt für die Pfarrei
4. Sonntag im Jahreskreis, 30. Januar
08:30 Uhr Weitersweiler Amt nach Meinung
10:00 Uhr Ottersheim Amt für verstorbene Angehörige der Fam. Baade 
(Baade)
10:00 Uhr Göllheim Hl. Messe zum 40jährigen Jubiläum der kfd und 3. 
Sterbeamt für Helmut Janson
10:00 Uhr Göllheim Kinderwortgottesdienst im Nepomukhaus
+++ Sonntag des Wortes Gottes +++
Montag, 31. Januar
18:30 Uhr Ottersheim Amt nach Meinung
Dienstag, 01. Februar
18:30 Uhr Dreisen Hl. Messe nach Meinung
Darstellung des Herrn, 02. Februar
08:00 Uhr Rüssingen Hl. Messe für Clemens Tillmann; Hl. Messe zu Ma-
riä Lichtmess mit Kerzensegnung, Prozession und Blasiussegen
Krankenkommunion mit Blasiussegen
18:30 Uhr Göllheim Hl. Messe zu Mariä Lichtmess mit Kerzensegnung, 
Prozession und Blasiussegen
18:30 Uhr Ottersheim Hl. Messe zu Mariä Lichtmess mit Kerzenseg-
nung, Prozession und Blasiussegen
Termine
Donnerstag, 27. Januar
16:00 Uhr Göllheim Erstkommunionkatechese der Erstkommunionkin-
der Göllheim im Nepomukhaus
Samstag, 29. Januar
10:30 Uhr Göllheim Leitungstreffen der Pfarrjugend im Nepomukhaus
12:00 Uhr Göllheim Messdienervollversammlung im Nepomukhaus
Sonntag, 30. Januar
16:00 Uhr Ottersheim Barcelona-Treffen im Pfarrheim
Montag, 31. Januar
16:00-17:30 Uhr Ottersheim Erstkommunionkatechese der Erst-kom-
munionkinder Ottersheim im Pfarrheim
Für alle Gottesdienste gelten die aktuellen Corona-Hygienevor-
schriften des Bistums Speyer.
Kontaktdaten:
Pfarrbüro Hl. Philipp der Einsiedler, Göllheim, Steigstraße 7, 67307 Göll-
heim, Tel: 06351/5083, E-Mail: pfarramt.goellheim@bistum-speyer.de
Webseite: www.pfarrei-goellheim.de
Öffnungszeiten:
Montag: 09:00 - 12:00 Uhr und: 14:00 - 16:00 Uhr
Dienstag: 09:00 - 12:00 Uhr und: 16:00 - 18:00 Uhr
Mittwoch: 09:00 - 12:00 Uhr
Donnerstag: 09:00 - 12:00 Uhr
Freitag: 09:00 - 12:00 Uhr
Sprechstunde Pfarrer Metzinger:
Dienstag und Donnerstag 9 - 11 Uhr, Ottersheim, Hauptstraße 18, 67308 
Ottersheim, Tel: 06355/413
Öffnungszeiten:
Montag: 09:00 – 11:30 Uhr
Sprechstunde Pfarrer Elsner:
Montag 9 – 11.30 Uhr

Prot. Kirchengemeinden Albisheim mit 
Immesheim und Einselthum

„Winterkirche“
Gottesdienst im Dorfgemeinschaftshaus Albisheim (Fritz-Bruba-
cher-Platz 1)
Sonntag, 30.01.2022
10.00 Uhr (Prädikantin Walburga Breitwieser)
Pfarrer Martin Theobald ist für eine Woche bis 06.02.2022 in Urlaub. Die 
Vertretung hat Pfarrer Hartmut Hopp (Zellertal-Harxheim), Tel. 06355-570
Kontakt:
Protestantisches Pfarramt Albisheim - Pfr. Martin Theobald
Kirchgasse 12, 67308 Albisheim
Tel. 06355-410, Mobil 01575-6914877
Email pfarramt.albisheim@evkirchepfalz.de

Ökumenische Sozialstation
Donnersberg-Ost e.V.

(Ambulante Hilfe Zentrum)
Ambulante Alten- und Krankenpflegestation für die Verbandsgemeinden 
Eisenberg, Göllheim und Kirchheimbolanden, 67292 Kirchheimbolan-
den, Dannenfelser Str. 40 b, Tel.: 06352/705970 jederzeit erreichbar.
Tagesbetreuung für Menschen mit Demenz
„Haus Vergissmeinnicht“
Bahnhofstraße 14, Kirchheimbolanden
Information und Anmeldung: Ökumenische Sozialstation Donnersberg 
Ost e.V.  ................................................................Telefon: 06352/705970

Pflegestützpunkt Donnersbergkreis-Ost
Beratung und Hilfe rund um die Themen Alter, Pflege, Gesundheit und 
Soziales - kostenlos, trägerneutral und vertraulich.
Persönliche Beratung zu Hause oder im Pflegestützpunkt:
Vorstadt 1, 67292 Kirchheimbolanden
Marita Bohn  .................................................................... 06352/7190619
Katja Scheid  ................................................................... 06352/7190618

Ambulanter Hospiz- und Palliativ-Bera-
tungsdienst Donnersbergkreis

Begleitung schwerstkranker und sterbender Menschen sowie ihrer An-
gehörigen.
Ökum. Sozialstation, Dannenfelser Str. 40b, 67292 Kirchheimbolanden
Ansprechpartnerin:
Ingrid Horsch  ...........................................................Tel. 06352/7059 714

Ambulanter Kinder- und
Jugendhospizdienst Mobile

Unterstützung und Begleitung von Familien mit einem lebensverkürzend 
erkrankten Kind oder Jugendlichen
....................................................................................Tel.: 06131/235531
E-Mail: Kinderhospiz@mainzer-hospiz.de

VdK-Kreisverband Kirchheimbolanden
Vorstadt 44, 67292 Kirchheimbolanden  ...................Tel. 06352/7505610
............................................................................... Fax: 06352/75056129
E-Mail: kv-donnersberg@vdk.de
Internet: www.vdk.de/kv-donnersberg

Betreuungsverein Kirchheimbolanden e.V.
Beratungsstelle (vertraulich u. kostenlos) für ehrenamtliche Betreuer/
innen von Menschen mit geistig/psychischen oder altersbedingten Ein-
schränkungen, sowie Bevollmächtigten einer Vorsorgevollmacht. Bei 
Beratungswunsch bitte Termin vereinbaren.
Dannenfelser Str. 40b, 67292 Kirchheimbolanden
.......................................................................................Tel: 06352/67149
E-Mail: info@btvkibo.de, homepage: www.btvkibo

Allgemeiner Sozialer Dienst
Die offene Sprechstunde des Allgemeinen Sozialen Dienstes findet co-
ronabedingt zurzeit nicht statt.

Gemeindeschwester Plus der
Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Frau Tonja Loureiro Tel.: 06352 / 710-511

Kirchliche Nachrichten

Dornbusch-Gemeinde Göllheim
Evangelische Freikirche
Gemeinde am Marktplatz 6, 67307 Göllheim
Gottesdienst:
Sonntag 10:30 Uhr
Wir richten uns nach den jeweils geltenden Hygienevorschriften.
Wir laden Sie recht herzlich ein und freuen uns auf Ihren Besuch.
Auskunft über:
Karl-Friedrich u. Karin Heinz, Göllheim Tel. 06351-45514
Mail: dornbusch@dbg-goellheim.de
www.Dornbusch-Gemeinde-Goellheim.de

FeG Kirchheimbolanden
Gottesdiensttermine
Sonntag, 30.01.2022
10:30 Uhr Gottesdienst und Kindergottesdienst
Anmeldung bitte unter: https://www.feg-kirchheimbolanden.org/anmel-
dung-gottesdienst. Danke!
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Stadtmission Kirchheimbolanden /
prot. Kirche

Gottesdienst
Herzliche Einladung zu unserem Familiengottesdienst am 30. Januar 
2022 um 11:15 Uhr in der Stadtmission, Kirchheimbolanden, Schil-
lerstraße 29
Wir beachten weiterhin die Vorgaben der Coronaschutzverordnung!
Weitere Informationen auf unserer Webseite: www.stadtmission-kirch-
heimbolanden.de.
Wir freuen uns auf Sie!

Aus Vereinen und Verbänden

Verbandsgemeinde

LandFrauenverband Donnersbergkreis

Hört jeder auf seinen Darm?
Zusammenhang zwischen Darmgesundheit und Immunsystem.
Mittwoch, 09.02.2022 um 19.00 Uhr
67806 Rockenhausen, Ringstraße 5, Ev. Gemeindehaus
Veranstaltung findet unter Einhaltung der 3G-Regel statt oder gegebe-
nenfalls Online!
Referent*in: Yvonne Riede, Milag
TN-Beitrag: 4,00 Euro, Gäste: 5,00 Euro
Anmeldung unter donnersbergkreis@landfrauen-pfalz.de oder Telefon-
nummer: 017626748411

Digital. Vernetzt. Frauen im Ehrenamt stärken. Modul 
2: Digitale Veranstaltungsorganisation- und Durch-
führung
Modul 2: Digitale Vereins- und Organisationsentwicklung
Freitag, 04.02.2022 um 19.00 Uhr
67722 Winnweiler, Schlossstr. 51, Bürgermeister-Iselborn-Haus, Ge-
meinderaum
Veranstaltung findet unter der 3G-Regel statt oder gegebenfalls Online!
Referent*in: Rüdiger Frankenberger
Anmeldungen bei der Kreisgeschäftsstelle unter donnersbergkreis@
landfrauen-pfalz.de oder Telefon 017626748411

Göllheim
Die 5. Sitzung der Verbandsversammlung des Abwasserzweckverband 
Mittleres Pfrimmtal, Legislaturperiode 2019-2024, findet am 02.02.2022 
um 16:00 Uhr im Bürgerhaus, 67591 Wachenheim, Harxheimer Straße 
10, statt.
Tagesordnung der Verbandsversammlung

Datum: 02.02.2022
Uhrzeit: 16:00 Uhr
Ort: Bürgerhaus Wachenheim

Öffentlicher Teil

TOP 1: Bekanntgabe über die Wahl, Ernennung und Verpflichtung 
des/der stellvertretenden Verbandsvorsteher*in

TOP 2: Bericht und Schlussbesprechung über den Jahresabschluss 
zum 31.12.2020, Feststellung des Jahresergebnisses, sowie 
die Entlastung des Verbandsvorstandes und der Werkleitung

TOP 3: Beratung und Beschlussfassung des Wirtschaftsplans 2022
TOP 4: Vorstellung und Vergabe Energetische Sanierung Kläranlage 

Monsheim
Los 3.02 Technische Ausrüstung Schlammbehandlung

TOP 5: Verschiedenes

Zellertal

Arbeitskreis Zellertalbahn schneidet gut ab
Die Zellertalbahn soll gemäß aktueller Planungen der Betreibergesell-
schaft in 2023 wieder in Betrieb gehen. Für die Gemeinde Zellertal ko-
ordiniert der Arbeitskreis (AK) Zellertalbahn die Planungen/Maßnahmen 
zum und am Bahnhaltepunkt Zellertal.

Prot. Kirchengemeinde Biedesheim
und Zellertal

Gottesdienst
Protestantische Kirche in Zellertal - Harxheim
Sonntag, 30. Januar 2022 um 10:30 Uhr
Gemeinschaftshaus in Zellertal - Harxheim
Samstag, 05. Februar 2022 um 18:00 Uhr
Bitte bringen Sie Ihren Impfausweis, den Nachweis der Genesung oder 
das Testergebnis mit!

Prot. Kirchengemeinde Göllheim und
Rüssingen-Ottersheim

Gottesdienste
Protestantische Kirche Rüssingen:
Sonntag, 6.02.22
09.00 Uhr Gottesdienst (Pfarrer Peter Rummer)
Protestantische Kirche Göllheim:
Samstag, 29.01.22
17.00 Uhr Gottesdienst (Pfarrer Peter Rummer)
Für die Gottesdienste - es gilt die 2-G-Regelung - bitten wir um Vor-
anmeldung unter: Telefon: 06351/5034 oder Mail: pfarramt.goellheim@
evkirchepfalz.de oder Fax: 06351/989333 oder über WhatsApp oder In-
stagram
Für Gottesdienste in der Kirche oder Freiluft gelten folgende aktu-
elle Corona-Auflagen:
1. Zutritt zu den Gottesdiensten nach der 2-G-Regelung. Das heißt: 

Einlass für geimpfte und genesene Besucher/innen. Impfzertifika-
te sind am Eingang vorzuzeigen (Handy, Impfpass, Genesenenbe-
scheinigung). Für Kinder bis 12 Jahre und 3 Monate gilt die 3-G-Re-
gelung, hier genügt auch die Vorlage eines aktuellen Corona-Tests. 
Das gilt ebenso für Personen, die aus gesundheitlichen Gründen von 
der Impfpflicht befreit sind (bitte das ärztliches Attest vorzeigen).

2. Maskenpflicht besteht während des gesamten Gottesdienstes 
(FFP-2-Masken gibt es bei Bedarf kostenlos am Kircheneingang!).

3. Gemeindegesang in Innenräumen soll auf ein Minimum reduziert 
werden!

4. Einbahnstraßenregelung bei den Gottesdiensten in Göllheim (Ein-
gang und Ausgang, Abstandsmarkierungen auf dem Boden), Rüs-
singen: Abstandregelung einhalten! Händedesinfektionsstationen 
am Eingang der Kirchen in Rüssingen wie in Göllheim benutzen!

5. Bei allen Gottesdiensten in der Kirche bzw. in Innenräumen müssen 
die Gottesdienstbesucher namentlich mit Adresse und Telefonnum-
mern erfasst werden (wegen möglicher Nachverfolgung von Infek-
tionsketten)!

6. Sitzplätze immer mit mindestens 1,5 m Abstand - auch nach vorne 
und nach hinten! Gemeinsame Hausstände einer Familie dürfen je-
doch zusammensitzen.

Hinweise:
Trauerfeiern auf dem Friedhof dürfen weiterhin nur im begrenzten Kreis 
entsprechend der aktuellen Corona-Verordnung durchgeführt werden. 
Bitte informieren Sie sich bei der Friedhofsverwaltung!

Präparanden- und Konfirmandenunterricht:
Informationen zur aktuell möglichen Unterrichtsform werden über die 
jeweilige WhatsApp-Gruppe mitgeteilt oder können bei Herrn Thomas 
Klein telefonisch erfragt werden (Tel.: 06351/1375).

Ev. Krankenpflegeverein:
Telefonische Auskünfte zum Krankenpflegeverein über Herrn Jürgen 
Jooß, Tel.: 06351/42848 oder Frau Marianne Ruhl, Tel.: 06351/6387.

Ev. Frauenkreis:
Dienstag, 25.01.2022, 19.00 Uhr im Prot. Gemeindehaus (2-G-Regelung)

Kita-Elternausschuss:
Mittwoch, 26.01.2022, 19.30 Uhr in der Prot. Kirche (2-G-Regelung)
Presbytersitzung in Göllheim wurde wegen Omikron um 4 Wochen ver-
schoben!
Die Kasualvertretung (Trauerfeiern, Beerdigungen und Urnenbeiset-
zungen) übernimmt (aus gesundheitlichen Gründen) für Pfarrer Peter 
Rummer weiterhin Pfarrerin Helke Rothley, Kerzenheim, Telefonnummer: 
06351/5170.

Prot. Kirchengemeinde Lautersheim
Sonnntag, 30. Januar 2022,
Gemeinsamer Gottesdienst der Prot. Kirchengemeinden Lautersheim, 
Rodenbach, Kerzenheim mit Rosenthal im Haus der Kirche in Rosenthal
10 Uhr Gottesdienst (Pfarrerin Helke Rothley)
Für die Gottesdienste gelten die 3G Regeln und die üblichen Corona 
Richtlinien.
Pfarrerin Rothley erreichen Sie:
Protestantisches Pfarramt Kerzenheim, Wilhelm-Bernhard-Straße 17a, 
67304 Kerzenheim, Tel.: 06351/5170.
Viel Zuversicht für’s neue Jahr.
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Politische Parteien und
Wählergemeinschaften

Richtlinien
für redaktionelle Veröffentlichungen von politi-
schen Parteien und politischen Gruppierungen
Wir bitten die Einsender von Artikeln politischer Parteien und Grup-
pierungen, die folgenden Richtlinien bei der Einreichung von Texten 
für den redaktionellen Teil zu beachten:
Veröffentlichungen politischer Parteien sowie deren Untergruppen 
müssen auf die Ankündigungen von Versammlungen und Berichte 
von Versammlungen begrenzt bleiben. Bei Berichten von Versamm-
lungen, Referaten etc. ist darauf zu achten, dass z.B. der Referent 
und das Thema genannt werden dürfen, nähere parteipolitische Aus-
sagen müssen jedoch entfallen. Eine Vorstellung und Bewerbung 
eines Kandidaten mit dessen politischen Zielen und persönli-
chem Lebenslauf ist nicht möglich.
Ebenfalls nicht veröffentlicht werden:

• abwertende Äußerungen über Handlungsweisen, Vorstellungen 
und Entscheidungen anderer politischer Parteien oder Wähler-
gruppen

• Angriffe bzw. abwertende Äußerungen zu Personen bzw. Amts- 
und Mandatsträgern

• Diffamierungen oder Beleidigungen
• Stellungnahme zu politischen Tagesthemen (Bundes- oder Lan-

despolitik) bleiben ebenso wie Leserbriefe, leserbriefähnliche 
Einsendungen sowie Meinungsäußerungen unberücksichtigt.

Wahlaussagen zu Kommunal-, Landtags- oder Bundestagswahlen 
dürfen nur als kostenpflichtige Anzeige veröffentlicht werden.
Der Charakter der Wochenzeitungen als sachliche und auf kommu-
nale Ebene abgestellte Informationsquelle muss neutral und partei-
politisch ungebunden bleiben.
6 Wochen vor den jeweiligen Wahlterminen werden nur Termin-
ankündigungen abgedruckt.
Der Verlag behält sich vor, Texte die diesen Anforderungen nicht ent-
sprechen, ohne weitere Benachrichtigung nach eigenem Ermessen 
zu verändern, zu kürzen oder ganz entfallen zu lassen.
Wir danken für Ihr Verständnis!
LINUS WITTICH Medien KG, Redaktion

Allgemeines

Studie zum Tourismus in der Pfalz
Dass man in der Pfalz gut leben kann, ist sicherlich kein Geheimnis. 
Auch dass die Pfalz eine ausgezeichnete Urlaubsregion ist, ist weithin 
bekannt. Ob eine Mountainbiketour durch den Pfälzerwald, ein Besuch 
auf der Gartenschau in Kaiserslautern, eine Besichtigung des Doms zu 
Speyer oder die vielen Weinfeste an der Deutschen Weinstraße - die 
Pfalz hat viele touristische Highlights. Doch während mancher zurecht 
darauf hinweist, dass man im Vergleich zu anderen Regionen noch viel 
mehr aus den touristischen Potenzialen machen könnte, ist es an ei-
nigen Hotspots möglichweise schon sehr stark frequentiert und es 
mehren sich die Klagen über Verkehrsprobleme, Lärm und Gedränge. 
Höchste Zeit, sich die positiven Wirkungen des Tourismus für Hoteli-
ers, Gastronomen und Einzelhändler, aber auch für die Nahversorgung 
in den Dörfern und die Lebendigkeit unserer Innenstädte vor Augen zu 
führen und nicht zuletzt ihre regionalwirtschaftliche Bedeutung in den 
Blick zu nehmen.
Die Pfalz.Touristik, die ZukunftsRegion Westpfalz und die IHK Pfalz 
haben aus diesem Grund gemeinsam eine Studie zur wirtschaftlichen 
Bedeutung des Tages- und Übernachtungstourismus in der Pfalz in Auf-
trag gegeben. Kernfrage: Welche direkten und indirekten Effekte hat der 
Tourismus auf Wertschöpfung, Beschäftigung und Steuereinnahmen in 
der Region? Neben generellen Erkenntnissen zur Bedeutung des Tou-
rismus für den Wohlstand in der Pfalz sollen auch Unterschiede inner-
halb der Region aufgezeigt werden. Wo überwiegen die Tagesgäste, wo 
übernachten die Touristen am längsten und wo ist der Tourismus wirt-
schaftlich besonders wichtig? Die Ergebnisse sollen dazu beitragen, die 
Tourismusförderung in der Pfalz noch wirkungsvoller auszurichten und 
nicht zuletzt die Akzeptanz des Tourismus innerhalb der Bevölkerung zu 
erhöhen.

Vor der Rückkehr der Züge ins Tal gibt es noch viel zu tun.
Rund um die Gleise sowie Flächen der Gemeinde haben am Samstag, 
22.01.2022 Mitglieder des AK (Petra Ochßner, Sebastian Osterroth, 
Sonja Stoll-Merkel, Christian Lauer) unterstützt durch aktive Zellertaler 
Bürger (Gerd Becker, Manfred Schembs) sich richtig ins Zeug gelegt, um 
unter Einhaltung der CORONA-Regeln Sträucher, Bäume und Vegetati-
on zurück zu schneiden und in Form zu bringen.

Ein erster Schritt ist in 2022 getan, weitere werden 
/ müssen bis 2023 folgen.
Weitere Infos zu den Aktivitäten des AK Zellertal-
bahn unter
www.gemeinde-zellertal.de bzw. den u.g. QR-
Code.

Sonstige Vereine und Verbände

Tag des Donnersberger Sports
Vereine und Gruppen gesucht
Der Donnersbergkreis und der Sportbund Pfalz möchten mit einem Tag 
des Donnersberger Sports am Samstag, 4. Juni 2022, in Göllheim den 
Sportvereinen eine Plattform schaffen. Ziel ist es, den Menschen an 
einem Tag eine Rundum-Übersicht zu geben, was die Donnersberger 
Sportvereine alles zu bieten haben und was es alles für Möglichkeiten 
gibt, sich sportlich zu betätigen. Hierfür werden Vereine und Gruppie-
rungen gesucht, die sich an diesem Tag mit Angeboten in verschiedener 
Form beteiligen möchten. Leider sorgt die Coronavirus-Pandemie aktuell 
einmal mehr für starke Einschränkungen auch der Sportvereine. Die Be-
fürchtung ist vorhanden, dass die Bedeutung des Breiten- und Freizeit-
sports, der gemeinsamen Bewegung und somit eben auch des sozialen 
Miteinanders immer mehr an Bedeutung verliert – und es für die Vereine 
immer schwieriger wird, neue Mitglieder zu gewinnen beziehungsweise 
die derzeitigen zu halten. Der Donnersbergkreis und der Sportbund Pfalz 
haben nun die Idee entwickelt, dem Donnersberger Sport am Samstag, 
4. Juni, eine besondere Plattform zu schaffen. So sollen die Menschen 
eine Übersicht erhalten, was die Donnersberger Sportvereine alles zu 
bieten haben und was es alles für Möglichkeiten gibt, sich sportlich zu 
betätigen – vom Kinderturnen bis zur Seniorengymnastik. Die Sportan-
lage in Göllheim bietet dafür einen wunderbaren Ort, Ortsgemeinde und 
Göllheimer Vereine haben bereits erste Ideen eingebracht.
Ein solcher Tag lebt aber auch von der Beteiligung weiterer Donnersber-
ger Sportvereine. Wie könnte diese aussehen? Denkbar wäre beispiels-
weise eine Präsentation einer Abteilung/Gruppe – ob auf der Bühne mit 
einer Vorführung, im Stadion, in der Sporthalle oder an einem Stand. So 
soll es an diesem Tag ganz gezielt Mitmachaktionen für alle Besuche-
rinnen und Besucher geben. Beispielsweise in Form einer Olympiade. 
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer absolvieren verschiedene Statio-
nen – denkbar ist hier vieles vom Torwandschießen, einem Geschick-
lichkeitsparcours, Bewegungsübungen bis hin zum Körbewerfen. Wenn 
alle Stationen absolviert sind, gibt es als Belohnung eine Medaille. Die 
weiteren Ideen reichen aktuell von Fußballaktionen, besonderen Hand-
ball-Trainingseinheiten über ein Tennis-Sportabzeichen bis hin zur Akti-
on „Sportabzeichen an einem Tag“.
Möchten auch Sie beim Tag des Donnersberger Sports am Samstag, 
4. Juni 2022, in Göllheim dabei sein? Dann schreiben Sie uns dies per 
E-Mail an pressestelle@donnersberg.de bis Sonntag, 30. Januar – bitte 
verbunden mit einer kurzen Beschreibung, in welcher Form Sie sich be-
teiligen möchten.
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Informationen außerhalb

Rente und Steuer: Rentenversicherung ver-
schickt Rentenbezugsmitteilungen für 2021

Daten gehen automatisch auch an Finanzamt
Bescheinigung der Rentenversicherung hilft
Von Mitte Januar bis Ende Februar verschickt die Rentenversicherung 
an ihre Rentnerinnen und Rentner die Rentenbezugsmitteilungen für das 
Jahr 2021. Diese bekommt man automatisch am Jahresanfang, wenn 
sie bereits einmal beantragt wurde. Darin sind alle Beträge bescheinigt, 
die für die Steuererklärung benötigt werden.
Daten gehen gleichzeitig an Finanzamt
Gleichzeitig übermittelt die Rentenversicherung die Daten auch an 
das Finanzamt. Für die Rentnerinnen und Rentner bedeutet das: Ihre 
Steuererklärung wird einfacher, denn sie müssen die Werte nicht mehr 
zwingend in die Vordrucke “Anlage R„ und “Anlage Vorsorgeaufwand„ 
eintragen. Über ihre Rentenbezugsmitteilung wissen sie aber, was dem 
Finanzamt gemeldet wurde. Wer die Anlagen zur Steuererklärung trotz-
dem ausfüllen möchte, erhält mit der Rentenbezugsmitteilung auch 
Hinweise, in welcher Zeilen der Steuervordrucke die Werte eingetragen 
werden können.
Erste Rentenbezugsmitteilung online anfordern
Wer zum ersten Mal eine Rentenbezugsmitteilung braucht, kann diese 
unter www.deutsche-rentenversicherung.de/steuerbescheinigung ganz 
einfach online anfordern. Dazu braucht man nur die Versicherungsnum-
mer. Zugeschickt wird sie per Post.
Weitere Auskünfte gibt es bei der Deutschen Rentenversicherung Rhein-
land-Pfalz, über das kostenfreie Servicetelefon unter 0800 1000 480 16 
und im Internet unter www.drv-rlp.de

DRK-Ortsverein Eisenberg/ Pfalz e.V.
Blutspende, Katastrophenschutz und Sanitätsdienst 
(Teil 1)
Dreimal war die ehrenamtliche Bereitschaft des DRK-Ortsvereins in der 
zweiten Kalenderwoche des neuen Jahres gefordert: Blutspende am 
Dienstag, Einsatz im Rahmen des Katastrophenschutzes am Donners-
tag, am Samstag Sanitätsdienst. Im vergangenen Jahr war die Teilnah-
me an Blutspendeaktionen des Roten Kreuzes auf durchschnittlich 65 
Personen je Termin in Eisenberg gestiegen. Diese erfreuliche Entwick-
lung setzt sich im neuen Jahr fort. So wurden bei der ersten Aktion am 
11. Januar 69 Personen, davon zehn „Erstlinge“, gezählt – ein neuer 

Haushaltsbefragung: Übernachtungen in Privathaushalten
Sicherlich beherbergen auch Sie gelegentlich Bekannte oder Verwand-
te aus anderen Regionen bei Ihnen als Übernachtungsgast. Ihre Gäste 
nutzen touristische Angebote und tragen in Gastronomie und Einzelhan-
del zur touristischen Wertschöpfung bei, dennoch tauchen sie in keiner 
Statistik zum Tourismus auf. Um die Anzahl der jährlichen Gästeüber-
nachtungen in Pfälzer Privathaushalten besser abschätzen zu können, 
wird ab dem 17. Januar 2022 eine Telefonbefragung bei zufällig ausge-
wählten Haushalten durchgeführt. Die Initiatoren der Studie bitten alle 
Bürgerinnen und Bürger, die hierzu kontaktiert werden, um ihre aktive 
Teilnahme an der Befragung.

Tourismuskonzept Donnersberger Land – 
Digitale Ergebnispräsentation am 9. Februar
Mit dem Ziel eine strategische Grundlage zur Weiterentwicklung des 
Tourismus im Donnersbergkreis zu entwickeln, wurde 2020 ein Prozess 
zur Erarbeitung eines kreisweiten Tourismuskonzepts gestartet. Das 
Vorhaben wird mit LEADER-Mitteln gefördert und durch das Unterneh-
men BTE Tourismus- und Regionalberatung fachlich begleitet.
Im Rahmen verschiedener Formate, wie einer Online-Befragung, einer 
Zukunfts- und einer Maßnahmenwerkstatt haben touristische Akteure 
sowie Bürgerinnen und Bürger ihre Ideen einbringen und auf diese Wei-
se maßgeblich an der Entwicklung des Tourismuskonzepts mitwirken 
können.
Nun ist der Prozess der Konzepterarbeitung nahezu abgeschlossen. Aus 
diesem Anlass lädt der Donnersberg-Touristik-Verband e.V. (DTV) am 9. 
Februar 2022 um 18.00 Uhr zu einer außerordentlichen Mitglieder-
versammlung ein, bei der die Ergebnisse präsentiert werden.
Angesichts der aktuellen Situation findet die Veranstaltung in Form einer 
Videokonferenz statt.
Eine Anmeldung ist bis zum 31.01.2022 unter touristik@donnersberg.
de möglich.

Foto: Donnersberg-Touristik-Verband e.V., Florian Trykowski

Wenn Selbstständige im Ausland arbeiten: 
A1-Bescheinigung digital beantragen

Wer als Selbstständiger im Ausland arbeitet und weiter in Deutschland 
sozialversichert sein möchte, braucht hierfür eine Bescheinigung. Diese 
A1-Bescheinigung kann man jetzt digital über das Portal sv.net unter ht-
tps://standard.gkvnet-ag.de/svnet/ beantragen. Ein Papierformular gibt 
es für Selbstständige künftig nicht mehr.
Deutsches Sozialversicherungsrecht gilt weiter
Die A1-Bescheinigung benötigen Selbstständige, wenn sie vorüber-
gehend im europäischen Ausland, in der Schweiz oder im Vereinigten 
Königreich arbeiten. Damit wird bestätigt, dass auch während der vorü-
bergehenden Auslandstätigkeit das deutsche Sozialversicherungsrecht 
gilt, unabhängig davon, ob in Deutschland Versicherungspflicht in der 
Sozialversicherung besteht.
Neu: Betriebsnummer nicht mehr notwendig
Neu ist: Auch Solo-Selbstständige ohne Betriebsnummer können nun 
die A1-Bescheinigung über Sv.net beantragen. Bisher war eine Anmel-
dung über dieses Portal nur mit Betriebsnummer möglich.
Die wichtigsten Fragen und Antworten dazu sind zusammengefasst 
unter https://www.deutscherentenversicherung.de/DRV/DE/Rente/Aus-
land/Arbeiten-im-Ausland/a1_bescheinigung_faq_liste.html
Weitere Auskünfte gibt es bei der Deutschen Rentenversicherung Rhein-
land-Pfalz, über das Servicetelefon unter 0800 1000 480 16 und im In-
ternet unter www.drv-rlp.de
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Höchststand. Diese 69 Personen ließen sich weder von 3G noch FFP2-
Maskenpflicht davon abhalten, mit ihrer Spende Leben zu retten.
„Wir erleben, dass sich Personen, die Blut spenden möchten, sehr ver-
nünftig verhalten. Bereits seit Beginn der Pandemie sind die Leute zum 
Beispiel besonders diszipliniert und zugleich geduldig, falls sie trotz Ter-
min kurz warten müssen“ ist Sandra Becker beeindruckt. Zufällig seit 
Beginn der Pandemie betreut sie seitens DRK-Ortsverein die Blutspen-
deaktionen des DRK-Blutspendedienst West. „Die allermeisten Perso-
nen trugen bereits bei Ankunft eine FFP2-Maske und zeigten unaufge-
fordert einen der G-Nachweise“ freut sich Becker über das Verständnis 
der Spendewilligen. Die restlichen hätten vor Ort eine FFP2-Maske er-
halten. Die meisten Leute brächten überdies immer gute Laune mit, was 
die haupt- und ehrenamtlichen Rotkreuzler zu schätzen wissen. So habe 
sich laut Becker eine hauptamtliche Kollegin richtiggehend auf Eisen-
berg gefreut, „weil die Leute hier besonders freundlich und gut gelaunt“ 
seien. Für die Blutspendeaktion waren sechs Kräfte der ehrenamtlichen 
Bereitschaft vor und hinter den Kulissen im Einsatz.

Verlagsmitteilungen

Zusendung von Textbeiträgen
Sehr geehrte Damen und Herren,
wir möchten Sie freundlichst bitten, unser Redaktionssystem (Con-
tentManagementSystem/CMS) zur Zusendung Ihrer Berichte und 
ggf. Fotos zu nutzen. Die Nutzung ist für Sie kostenlos.
Bitte melden Sie sich hierzu auf meinwittich.de an. Dort erhalten Sie 
weitere Informationen.
Die Textbeiträge die per E-Mail oder Fax gesendet werden, kön-
nen nicht berücksichtigt werden.
Vielen Dank für Ihr Verständnis.
LINUS WITTICH Medien KG, Redaktion

Verwaltungsdigitalisierung: Daten und nicht 
Menschen sollen laufen

Die Vorgabe des Online-Zugangsgesetzes, bis Ende dieses Jahres alle 
Verwaltungsleistungen auch digital anzubieten, ist eine Mammutauf-
gabe, die nicht in allen Kommunen tatsächlich innerhalb der nächsten 
Monate erfüllt werden kann. Digitalisierung ist keine Einmalaufgabe, 
sondern ein stets weiterzuentwickelnder Prozess. Deshalb haben sich 
das Land und die kommunalen Spitzenverbände darauf verständigt, 
sich zunächst auf die Verwaltungsleistungen zu konzentrieren, die am 
häufigsten abgefragt werden, wie z. B. An- und Ummeldungen für neu 
Zugezogene oder Verwaltungsvorgänge, die zur Anmeldung eines neu-
en Gewerbes gehören. So können Angebote und Bedarfe miteinander in 
Einklang gebracht werden, und zugleich kann über das Angebot infor-
miert werden. Schließlich ist die Verwaltungsdigitalisierung kein Selbst-
zweck, sondern soll allen Beteiligten einen Nutzen bringen nach dem 
Prinzip: nicht die Menschen, sondern die Daten sollen laufen.

Doris Heinen-Böttcher

Ihre Ansprechpartnerin vor Ort

Mobil: 0151 16305407 

 
d.heinen@wittich-foehren.de

www.wittich.de

Anzeigenwerbung | Beilagenverteilung | Drucksachen

Ich berate Sie gerne

Ihre Onlinedruckerei von LINUS WITTICH Medien 

09191 72 32 88

Schützen Sie Kunden und 
Mitarbeiter und bestellen Sie 
Masken mit Ihrem Logo

Papiermaske

Weitere Maskenmodelle:

Polyester FFP1 / FFP2Bio Baumwolle

bedruckt und unbedruckt
Mund- und Nasenmasken

www.LW-fl yerdruck.de

Logo senden
Korrekturabzug erhalten 
Masken verteilen
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Dyckerhoff GmbH
Werk Göllheim

Drehöfen I und II

Ergebnisse der Emissionsmessungen 2021

Unterrichtung der Öffentlichkeit gem. § 23 der 17. BImSchV

Ergebnisse der kontinuierlichen Messungen

Emittierte Stoffe Einheit 1) Grenzwert Drehofen I Drehofen II

TMW HMW JMW JMW

Gesamtstaub mg/m³ 10 30 0 1

Schwefeloxide als SO2 mg/m³ 50 200 1 2

Stickstoffoxide als NO2 mg/m³ 200 400 162 180

Ammoniak mg/m³ 30 60 8 9

Kohlenmonoxid g/m³ 2 - 0,9 1,1

Quecksilber mg/m³ 0,05 0,1 0,01 0,02

Ergebnisse der Einzelmessungen 2)

Emittierte Stoffe Einheit 1) Grenzwert Drehofen I Drehofen II

Chlor als HCI mg/m³ 10 4 4

Fluor als HF mg/m³ 1 0 0

Cadmium und Thallium mg/m³ 0,05 0,01 0,02

Summe Antimon, Arsen, Blei, 

Chrom, Cobalt, Kupfer, Mangan, 

Nickel, Vanadium, Zinn

mg/m³ 0,5 0,1 0,3

Summe Arsen, Benzo(a)pyren, 

Cadmium, Cobalt, Chrom
mg/m³ 0,05 0,01 0,03

Dioxine und Furane ng TE/m³ 0,1 0,0 0,0

organische Stoffe als Gesamtkoh-

lenstoff
mg/m³ 50 19 24

TMW: Tagesmittelwert, HMW: Halbstundenmittelwert; JMW: Jahresmittelwert

1) Die Angaben sind bezogen auf 10 % Sauerstoff und Normzustand trocken (273 Kelvin, 1.013 hPa).
Konzentrationsangaben: 0,000 000 001 g/m³ = 0,000 001 mg/m³ = 0,001 g/m³ = 1 ng/m³

2) Einzelmessungen, gemessen durch die Umweltmessstelle des Forschungsinstituts der Zementindustrie, Düsseldorf.
Es wird der maximale Messwert zzgl. der erweiterten Messunsicherheit dargestellt.

Kontinuierliche Emissionsmessungen:

Drehofenanlage 1: 99,91 % der HMW und 99,95 % der TMW haben die Grenzwerte eingehalten.

Drehofenanlage 2: 99,96 % der HMW und 99,79 % der TMW haben die Grenzwerte eingehalten.

Einzelmessungen: Alle Messergebnisse lagen unterhalb der Grenzwerte.

Verbrennungsbedingungen: Die Drehofenanlagen wurden so betrieben, dass eine Mindesttemperatur von 850 °C   
bei einer Verweilzeit von 2 Sekunden gemäß § 7 der 17. BImSchV eingehalten wurde. 
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an den Immissionsschutzbeauftragten der Dyckerhoff GmbH,
Werk Göllheim, Dyckerhoffstraße, 67307 Göllheim, Herrn Gündisch, Telefon 06351 71 - 264

Dyckerhoff GmbH
Werk Göllheim

Drehöfen I und II

Ergebnisse der Emissionsmessungen 2021

Unterrichtung der Öffentlichkeit gem. § 23 der 17. BImSchV

Ergebnisse der kontinuierlichen Messungen

Emittierte Stoffe Einheit 1) Grenzwert Drehofen I

TMW HMW JMW

Gesamtstaub mg/m³ 10 30 0

Schwefeloxide als SO2 mg/m³ 50 200 1

Stickstoffoxide als NO2 mg/m³ 200 400 162

Ammoniak mg/m³ 30 60 8

Kohlenmonoxid g/m³ 2 - 0,9

Quecksilber mg/m³ 0,05 0,1 0,01

Ergebnisse der Einzelmessungen 2)

Emittierte Stoffe Einheit 1) Grenzwert Drehofen I

Chlor als HCI mg/m³ 10 4

Fluor als HF mg/m³ 1 0

Cadmium und Thallium mg/m³ 0,05 0,01

Summe Antimon, Arsen, Blei, 

Chrom, Cobalt, Kupfer, Mangan, 

Nickel, Vanadium, Zinn

mg/m³ 0,5 0,1

Summe Arsen, Benzo(a)pyren, 

Cadmium, Cobalt, Chrom
mg/m³ 0,05 0,01

Dioxine und Furane ng TE/m³ 0,1 0,0

organische Stoffe als Gesamtkoh-

lenstoff
mg/m³ 50 19

TMW: Tagesmittelwert, HMW: Halbstundenmittelwert; JMW: Jahresmittelwert

1) Die Angaben sind bezogen auf 10 % Sauerstoff und Normzustand trocken (273 Kelvin, 1.013 hPa).
Konzentrationsangaben: 0,000 000 001 g/m³ = 0,000 001 mg/m³ = 0,001 g/m³ = 1 ng/m³

2) Einzelmessungen, gemessen durch die Umweltmessstelle des Forschungsinstituts der Zementindustrie, Düsseldorf.
Es wird der maximale Messwert zzgl. der erweiterten Messunsicherheit dargestellt.

Kontinuierliche Emissionsmessungen:

Drehofenanlage 1: 99,91 % der HMW und 99,95 % der TMW haben die Grenzwerte eingehalten.

Drehofenanlage 2: 99,96 % der HMW und 99,79 % der TMW haben die Grenzwerte eingehalten.

Einzelmessungen: Alle Messergebnisse lagen unterhalb der Grenzwerte.

Verbrennungsbedingungen: Die Drehofenanlagen wurden so betrieben, dass eine Mindesttemperatur von 850 °C   
bei einer Verweilzeit von 2 Sekunden gemäß § 7 der 17. BImSchV eingehalten wurde. 
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an den Immissionsschutzbeauftragten der Dyckerhoff GmbH,
Werk Göllheim, Dyckerhoffstraße, 67307 Göllheim, Herrn Gündisch, Telefon 06351 71 - 264

www.wittich.deGut informiert durch Ihr Amts- oder Mitteilungsblatt!
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U r l a u b
an der Saarschleife

4 bis 7-Tage-Touren
mit Gepäcktransfer 

Wandern ab 339,- €

Radwandern ab 419,- €

Einen Tagesausflug wert!

Baumwipfelpfad

Abenteuerwald

Schiffsrundfahrten auf der
Saar und um die Saarschleife

Outlet-Shopping in der Fußgängerzone
und am Marktplatz Mettlach

Keravision - die Multimedia-
Schau von Villeroy&Boch mit
Keramikmuseum

Wandern auf dem Saar-Hunsrück-Steig
und Premiumwanderwegen

Weitere Informationen bei:

Postfach 1223
66689 Mettlach

Telefon 06865/91150  Fax 9115120
e-mail: tourist@tourist-info.mettlach.de

www.tourist-info.mettlach.de
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www.urlaubsregion-hauenstein.de
2022/23 

IHRE 
GASTGEBER

Prospekt erhältlich im 
Tourist-Info-Zentrum Pfälzerwald

Urlaubsregion Hauenstein
Schuhmeile 1  ·  D-76846 Hauenstein

Telefon 06392 / 9233380, tourismus@hauenstein.rlp.de
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WOHNUNGS- UNd HAUSAUFLÖSUNGEN  
UmzüGE -  TrANSpOrTE 

Kostenlose Angebote und kurzfristige Termine frei.

Telefon: 06351 / 43971 oder 0174/3288007
Fa. Robert Patsch - Tiefenthal 

TIp-TOp

SPEDITION + CONTAINERDIENST

Tel. 06351 8550  •  Fax 43619

67304 Eisenberg Siemensstr. 10

G
m

bH

Dienstleistungen aller Art
Deutsches Forst-Service-Zertifikat (Mulcharbeiten mit eigener Maschine)

• Baumfällungen • Heckenschnitt • Mäh- und Baggerarbeiten
(auch in schwierigem Gelände) mit Entsorgung • Abrollcontainer 

Telefon 01 73 / 3 41 45 50 oder 01 57 / 30 09 53 79 Fa. Afrim Bytyqi

IN IHRER REGION
WOHNEN

Büro Winnweiler | Sascha Weismann
Tel. 06361 453-4201  sascha.weismann@lbs-sw.de

Kompetent. Nah. Fair. Persönlich. Servicestark.
Ihr 5 Sterne Makler.

S Sparkasse
Donnersberg

www.lbs-immosw.deWir geben Ihrer Zukunft ein Zuhause.

Finden Sie bei wohnen-regional Ihr neues Zuhause!

Treffpunkt 
Deutschland.de

Reise-
Portal

Göllheim

Heimat neu entdecken

Mit den kostenlosen Reisemagazinen 
der Treffpunkt Deutschland Reihe 
erhalten Sie den perfekten Begleiter 
für Ihren nächsten Ausflug oder Urlaub.


